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Die Parlamentsdirektion beehrt sich, den bereits in Aus

sicht gestellten Nachtrag zum Bericht über die soziale Lage 

1976-77 mit dem Bemerken zu übermitteln, daß dieser einen Be

standteil der Beilage mit Ordnungsnummer' III-124 darstellt. 

Der 

Anlage 
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Bu~DES~~R DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

ARBE I'tNEHJvlS RSJ~I-ITJTZ 

Verordnu~g des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 
29.Nov8moer 1976 über Beschäftigungsverbote und -beschrän-
kungen fUr ~ib' ic~.1'?. Arbeitnehm~!" •. BQBl. Nr. 605/76 ...... ___ . 

Die Arbei tnehmersch'.lt zkommission beim Bundesminister ium 
für soziale Ver'wal t ung, in der auch die BU!1des1:<:ammer' ver
treten ist, begutachtete 1976 den Entwurf einer Verordnung 
Uber Beschäftigungsverbote und -besch~änkungen für weibliche 
Arbeitnehmer. KernstUck dieser Verordnung ist die Neuregelung 
des Besch~ftigungsverbotes von Frauen mit T~tigkeiten, bei 
denen sie der Einwirkun~ bestimmter, in der Verordnung taxativ 
angeführter giftiger Stoffe ausgesetzt sind. Weiters wird 
ein Verbot des Hebens u!1d Tragens von Last~n, soweit damit 
eine für weibliche Arbeitnehmer ~nzumutbare Beanspruchung 
des Organismus verbunden ist, normiert. Den Einwendungen 
der Bundeskammer Rec~n~ng tragend, wurde von einer ziffern
m~ßigen Festlegung der h~chstzulijssigen Gewichtsgrenzen 
wegen der solchen Nor~en innewohnenden wirtschafts- und 
sozialpolitischen Problematik ab~esehen. 

Entwurf einer Fl~li:31L'3tan1<:stel)enverordnung 

Wesentlichstes Anlie~en des Entwurfes einer Flüssiggastank
stellenverordnung ist die Normierun~ eines m~~lichst großen 
Sicherheitsabstandes zwischen der Flüssig~~s~a?fsäule und 
den angrenzenden Ve~keh~sfltlchen sowie den übrigen Betriebs
anlagen der Tankstelle, u~ die Brand- und Explosionsgefahr 
zum Sch~tz des Tan~'3tellenDersonals m~glichst herabzusetzen. 
tiber die diesbezüglich einzuhaltenden Mindest~bstijnde ist 
im Rahmen des Fachausschusses der Arbeitnehmerschutzkommis
sion, in dem auch die Bundeswirtschaftskammer vertreten 
ist, allerdin~s noc~ keine einhellige Meinuns erzielt worden. 

Die wesentlichste Absicht dieses Entwurfes, der die seit 
dem Jahre 1952 bestehpnde allgemeine Dienstnehmerschutzver
o~dnung ablasen soll, ist es, die neuesten ~~dizinischen 
~nd ergonomischen Er~enntnisse als gesetzlic~e Mindestnorm 
zu verankern. Da es Si8h dabei nach ~nsicht der Vertreter 
1er Bundeskammer i~ ~a~hausschuß überwiegend um Beha~lich
keitswerte, nicht je~ach um medizinisch erfo~derliche Min
destnormen handelt, sei der En~wurf in der Mehrzahl seiner 
Pun~te zu weitgehen~ und in l~tzter Konsequenz im ~irtschafts-
1 eben :<Q um real isi~ r~')3. r. Der ?~.,~haussc h uß hat daher in den 
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sechs Sitzungen~-die bis zum Jahresende abgehalten w~rden, 
nur einen relativ kleinen Teil des Entwurfes beraten, wobei 
die Einwände der Vertreter der Bundeskammer vorl~ufig nur 
zu Protokoll genommen wurden, ohne das hierüber eine endgül
tige Beschlußfassung bzw. ein Einvernehmen erzielt worden 
wäre. 

NOVELLE ZUM MUTTERSCHUTZGESETZ 

In ihrer Stellungna~me zu diesem Gesetzentwurf sprach sich 
die Bundes':<:ammer ~"egen der unmi t te 1 baren finan ziellen Aus
wirkungen für die Betriebe gegen die beabsichtigte Einbe
ziehung der Entgeltansprüche aus Sonn-, Feiertags- und Mehr
arbeit für die Bemessung des Entgelts bei Anspruch auf Wei
terzahlung gemäß § 14 Abs.1 und 2 Mutterschutzgesetz aus. 
Die beabsichtigte ~usweitung dieBes ~nspruches würde überdies 
im Widerspruch zu dem im übereinkommen Nr. 103 der Inter
nationalen Arbeitsor~~nisation über den Mutterschutz ent
haltenen Grundsatz stehen, wonach der durc~ die Beschäfti
gungsverbote entste~ende Entgeltausfall durch die öffentliche 
Hand zu tragen ist un~ nicht dem Arbeitgeber aufgebürdet 
werden darf, der in erster Linie den Arbeitsplatz aufrecht
zuerhalten hat. 

Weiters regte die Bundeskammer beim SozialMinisterium eine 
Ergänzung des § 3 Abs.4 Mutterschutzgesetz in der Richtung 
an, daß weibliche Dienstnehmer, die einen Karenzurlaub nach 
Ädoptionen (§ 15 Abs.5 Muttersc~utzgesetz) beanspruchen 
wollen, dies dem Dienstgeber soätestens einen Monat vor 
Antritt desselben bekannt zugeben haben. 

NOVELLE ZUM KlNDER- UND JUGENDLTCHENfJ.ESCHÄFTIGUNGSGESET~ 

Die Bundeskammer führte in ihrer Stellungnahme dazu einleitend 
aus~ daß dieser Entwurf derart schwerwiegende und einschnei
dende Maßnahmen in Richtung einer Verschiebung des dualen 
Berufsausbildungssystems zuqunsten der Berufsschule vorsieht, 
daß im Falle seiner Gesetzwerdung das durch die betriebliche 
Ausbildung angestrebte Ausbildungsziel nicht mehr erreicht 
werden könnte. Die beabsichtiste Einrechnung von Unterrichts
Dausen, Freigegenständen und unverbindlichen übungen, von 
entfallenen Unterrichtsstunden sowie von Förderkursen in 
die Unterrichtszeit würde zu einer nichtakzeptablen Verrin
gerung der betrieblichen Ausbildungszeit führen. Desgleichen 
sprach sich die Bundeskammer ~egen das beabsichtigte Verbot 
einer Besch~ftigung im Betrieb aus, wenn die Unterrichtszeit 
an einem Schultag mehr als fünf Stunden beträgto Sie begrün
dete dies vor allem damit, daß es nicht einzusehen sei, 
wes~alb bei einem gesetzlich zul~ssi~en 8-stündigen Arbeits
tag nach einer geringfügig lä~ger als 5-stUndigen Unterrichts-
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dauer eine Beschäftigung im Betrieb (~uch wenn er sich in 
der Nähe der Schule befi~det) nicht mehr zulässig sein sollte. 
Schließlich sprach sich die Bundeskammer auch gegen den 
vorgesehenen Freizeitausgleich seitens des Betriebes aus, 
wenn bei lehrgangs- oder saisonsm1ßig geführten Berufsschulen 
die wöchentliche Schulzeit 40 Stunden Uberschreitet. Diese 
Regelung würde die A~sbildungszeit im Betrieb besonders 
stark beeinträchtigen, wobei es fUr den einzelnen Betrieb 
auch unabsehbar w1re, wieviel an Ausbildungszeit im Einzelfall 
zur Verfüg'_lng steht. Angesichts des Umstandes, daß anstelle 
eines Berufsschultages zwei halbe Berufsschultage vorgesehen 
werden l<önnen, \oJ'ürden die vorstehend angeführten Anrechnungs
bestimmungen im Extremfall dazu führen, daß die Lehrlinge 
nur noch 1 bis 2 Tage pro Woche im Betrieb anwesend sein 
mUßten. Alle diese Bestimmungen stUnden außerdem im Widerspruch 
zu jenem Kompromiß, der nach fast zweijtihrigen Sozialpartner
verhandlungen über die 1977 beschlossene Novelle zum Berufsaus
bildungsgesetz erzielt worden ist. 

Nach Auffassung der 3undeskammer wUrde da~ beabsichtigte 
Verbot, demzufolge Jusendliche im Rahmen ihrer Beschäftigung 
nicht mit der eigenverantwortlichen Verwaltung, Manipulation 
oder Beförderung von solchen Ge1d- und Sachwerten betraut 
werden dürfen, die das regelm1ßige monatliche Entgelt des 
Jugendlichen überschreiten, in letzter Konsequenz die betrieb
liche Berufsausbildu"1?; vor allem im l<:aufm'inniscl1en Bereich 
~nd im Dienstleistun~sbereich e~nstlich in Frage stellen. 

Sc~ließlich sorach sich die 3undeskammer auch gegen die 
Einführung einer Verpflichtung des Dienstgebers aus, die 
bei ihm beschäfti~ten Ju~endlichen anzuhalten, sich den 
vorgeschriebenen ~rztlichen Untersuchungen zu unterziehen, 
w'ihrend den Jugendlichen selbst keine Untersuchungspflicht 
treffen wUrde. 

32 •. JlW.'[ELLE Z m1_AJ .. LGEMEINEN .S02 IAL VEB.sICHSRUNGSGESEt~ 

Im Begutachtungsverfahren zur 32. ASVG-Novelle hat die Bun
deskammer gegen die EinfUhru~g eines einheitlichen Unfallver
sicher~ngsbeitrages fUr Arbeiter und Angestellte angesichts 
der bei Arbeitern gegenüber den Angestellten nach wie vor 
bestehenden größeren Unfall h'-i.'-1figkei t Stellung genommen. 
Durch die beabsichtigte Ver1reifachung des Unfallversiche
rungsbeitrages fUr Angestell~e (von 0,5 auf 1,5 %) wUrden 
jene Betriebe, die Uberwiegend Angestellte beschäftigen, 
erheblich belastet. Weiters hat sie sich gegen die mit der 
Gleichstellun~ der Arbeiter ~nd Angestellten motivierten 
Erhöhung des Beitragssatzes in der Pensionsversicherung 
d~r Angestellten von 17 auf 17,5 % ausgesprochen und eine 
solche Maßnahme angesichts der seit langem positiven Ge
baru~g der Pensionsversicher~1gsanstalt der Angestellten 
als nicht erforderlich bezeichnet. 

G~gen die beab~ichtigte drei~alige, etappenweise Erhöhung 
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der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
um jeweils S 900, -- hat die Bundesl<:arnmer keine Eim-rände 
erhoben, weil dadurch höherqualifizierte Dienstnehmer in 
den GenuS höherer Pensionen kommen. Die gleichzeitig auch 
in der Krankenversicherung beabsichtigte dreimalige Höchst
beitragsgrundlagenerhöhung um jeweils S 600,-- lehnte sie 
jedoch als rein fis~alische Maßnahme zur Ve~meh~ung der 
Einnahmen der Krankenversicherungstr~ger zu Lasten der hö
herverdienenden Dienstnehmer und deren Dienstgeber ab, da 
in der Krankenversicherung das Sch~ergewicht bei den Sach
leistungen und nicht ~ie in der Pensionsversicherung bei 
den Geldleistungen liegt. 

An der beabsichtigten Einfijhrung einer Unfallversicherung 
für Schüler und Studenten kritisierte die Bundeskammer vor 
allem die geolante Finanzierung, die je zur H~lfte aus Mit
teln des Familienlastenausgleichsfonds und der Allgemeinen 
Unfallversicheru:1~sanstalt, somit praktisch nur aus Dienst
geberbeitr~gen, vorgenommen werden soll. 

Erwähnenswert ist auch die Einbeziehung von Funktionären 
der gesetzlichen Interessenvertretungen der Dienstgeber 
in die gesetzliche Unfallversicherung, wobei die Beitr§ge 
von deren OrGanisatio~en zu leisten sind. 

SOZIALVERSTCH~RUNGS-ÄNDERUNGSGESETZ 1q77 

Zum Sozialversicherun~s-Knderu~gsgesetz 1917 9 das als Ini
tiativantrag eingebra~ht und daher keinem Begutachtungsver
fahren unterzogen wurde, k0nnte die Bundeswirtschaftskammer 
keine offizielle Stellungnahme abgeben. Im Zuge der parla
mentarischen 3eratungen dieses Initativantra~es hat sie 
sich - j~doch ver~eblich - geg~n d~e finanziellen Belastun
ge~ und Z 11m Te il grunr:l s'1 tzl ichen Sy stem:-3.nd er'J:1gen ausge
sprochen. So wurde der in der Pensionsve~sicherung der Unselb
st'indif?;en neu eingeC;.:1rte Zusatzbeitrag in der Höhe von 
2 % der all~emeinen 3eitragsgrundlage abweichend vom bisheri
~en Prinzip der Beitragsparit~t dergestalt aufgeteilt, daß 
der Dienst~eber 1,5 % und der Dienstnehmer 0,5 % zu tragen 
hat. Diese Disparit~t bleibt trotz der gleichzeitig vorgenom
~enen Senkung des Dienstgeberbeitrages nach dem Familienlasten
ausgleiChsgesetz U~ einen Prozentpunkt, von 6 % auf 5 %, 
für alle jene Betriebe in ihrer finanziellen Auswirkung 
bestehen, deren monatliche LO)1nsumme die Grenzbeträge des 
Familienlastenausglei~hsgesetzes nicht übersteigt. 

In der Krankenve~sicherun~ u~1 in der Arbeitslosenversiche
run~ wu~de die H~chstbeitra~s~rundlage von bisher 2/3 auf 
3/4 de~ Höchstbeitragsgrundla~e in der Pensions- und Unfall
versicheruns a~gehoben. Zus~~~lich wurde in der Arbeitslosen
versic~erunq der Beitragssatz von derzeit 2 ~uf 2,1 % der 
Beitrags~run1lage erhöht. 
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Innerhalb des Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger 
soll fUr Zwecke der Beteiligung der Krankenversicherung 
an den Betriebs- und Erhaltungskosten der Krankenanstalten 
ein Sondervermögen eingerichtet werden, das mit 3,75 % der 
Ertr~ge an Versicherungsbeitr~gen zu dotieren ist. Damit 
wurde ein Ansatzpunkt far einen zentralen Spitalsfonds ge
schaffen . 

. .5... NOVELT...E ZUH GElvERBLICliSN SELBSTÄNDIGEN-:KRAt{KliNYM
SICHERTjNGSGESETZ 

Schwerpunkt des Entwurfes einer 5. Novelle zum GSKVG war 
die beabsichtigte EinfUhrung der Krankenversicherungspflicht 
für alle Handelskammermitglieder und damit verbunden die 
Aufhebung der bisherigen Einbeziehungsmöglichkeit im Wege 
von Abstimmungen innerhalb der einzelnen Fachgruppen sowie 
der Bestimmungen über die Selbstversicherung. Die Auffassun
gen Ober diese MaßnRh~en waren innerhalb der Kammerorganisa
tionen zwar geteilt, doch ist die Uberwiegende Mehrheit der 
Kammerorganisationen dieseri Maßnahmen, vo~ allem im Hinblick 
auf die damit verbundene Lösung des Problems eines ausrei
chenden Kran%enschutzes für alle gewerblichen Pensionisten, 
positiv gegenUber gestanden. Die Bundeskammer h~t ~aher 
ge~en die voran genannten Maßnahmen keine Einw~nde erhoben. 
Mit Befriedigung hat sie zur Kenntnis genommen, daß glciich
zeitig einem langj~hrigen Wunsch nach Einbeziehung des Trä
gers der gewerblichen Krankenversicherung in den beim Haupt
verband der 6sterreichischen Sozialversicherungsträger be
stehenden Ausgleichsfonds Rechnung getragen wird. 

24. NOVELLE ZUH GEvmRBI~ .. TCHEN SELBSTÄNDIGEN-PENSIO.NS,,
VSRSICHERUNGSGESETZ 

Schon vor der Versendung des Ministerialentwurfes im April 
1q76 hatte das Bundesministerium fUr soziale Verwaltung 
Besprechungen mit der Bundeskammer wegen der weiteren Finan
zierung der Gewerbepension aufgenommen. Die ungUnstige finan
zielle Entwicklung dieses Versicherungszweiges machte es 
dem thnisteri um unmöglich, den 1972 bis Ende 1977 verein
barten Stillhaltezeitraum auslaufen zu lassen. Das schließ
lich erzielte Verhandlungsergebnis Uber die Erschließung 
zU8~tzlicher Beitragseinnahmen stellt einen gerade noch 
vertretbaren KO'11prorniß dar, 

Zltlar '.<:ommt es zu einer s pnrb.qren Erhöhung der i"iindest bei
tragsgrundlage und zu einer Aktualisierung der Beitrags
~rundlagen, doch konnten die ursprUnglichen Vorstellungen 
des Sozial'11inisteriums erheblich abgemildert werden. Der 
3eitragssatz V0n 9,5 % blieb unver3ndert; die Aktualisie
rung der Beitragsgrundlagen kompensiert den RDckgriff auf 
den. Einkommensteuerbescheid des drittvorangegangenen Kalen
derjahres und entsoricht daher einem wegen der anhaltenden 
Geldentwertung verständlichen Wunsch vieler Mitglieder (Ver
besserung der Pensionshemessungsgrundlage). 
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Eine Reihe von Verbesserungvorschlägen der Bundeskammer 
blieb auch in der 24. GSPVG-Novelle unberücksichtigt, so 
die bereits seit Jahren anhängigen Anträge auf Verkürzung 
der Pensionsbemessungszeit von 10 auf 5 Jahre und auf Re
duktion der gegenw1rtig mit dem 55. Lebensjahr festgelegten 
Altersgrenze rUr die Erwerbsunfähigkeitspension nach § 7~ 
zweiter Satz GSPVG. 

25.· NOVELLE ZUH GEt-lERBLICHEN SELBSTÄNDIGEN-PEtL5IONS
VERSICHERTJNGSGESETZ 

Auf Varschlag der Bundeskammer wurden durch diese Novelle 
die geschäftsführenden GesmbH-Gesellschafter in die Pflicht
versicherung mit 1.1.1978 einbezogen. Hievon ausgenommen 
~..rurden jene geschäftsführenden GesmbH-Gesellschafter, die 
der Pflichtversicherung in der ASVG-Pensionsversicherung 
unterliegen. Entgegen dem Verlangen der Bundeskammer hat 
der Gesetzgeber in dieser Novelle erstmals davon abgesehen, 
einem in die Pflicht versicherung neu einbezogenen Personen
kreis für die frühere Erwerbstätigkeit Ers~tzzeiten (§ 62 
Abs.1 Ziff.1 GSPVG) anzuerkennen. Statt dessen wurde die 
Möglichkeit des Erwerbs von Versicherungszeiten durch Pen
sionseinkauf ln Anlehnung an die einschlägigen Bestimmun
gen des ASVG geschaffen. 

Wiederholten Vorschitigen der Bundeskammer entsprechend ist 
die Bonifikation für Pensionsaufschuo wieder in die Bemes
sungsgrundlage der Witwen(Witwer)pension einbezogen worden. 
Damit wurde auch einem Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes Rechnung getragen. 

Entgegen einer im Zusammenhan~ mit der 24. GSPVG-Novelle 
~it dem Sozialministerium getroffenen Absprache, bis 1980 
auf dem 3eitragssektor keine' weiteren Belastungen der Ver
sicherten vorzunehmen, wurde mit dem Sozialversicherungs
Änderungsgesetz der Beitrag in der gewerblichen Pensions
versicherung wirksa~ ab 1978, von 9,5 auf 10,5 v.H. erhöht. 

NOVELLE 'Z.UM .II.RBEITSHARKTFÖRDERTJNGSGESETZ 

Nach schwieri~en Sozialpartner- und Experten~espr~chen über 
die dem Parlament bereits zugeleitete Regierungsvorlage 
konnte im wesentlichen fol~ender Kompromiß erzielt werden: 

1) Den Betrieben und Einrichtungen kann nunmehr für die 
Lehrlingsausbildung eine finanzielle Unterstützung für 
Ausstattungs-, Erweiterungs- oder Erricht~ngsinvestitionen 
~ew~hrt werden. Die ursprünglich vorgesehene Bestimmung, 
derzufolge auch das Sozialministerium selbst staatliche 
Lehrwerkstätten errichten kann, wurde ersatzlos gestrichen. 

2) Die ursprUnglieh vorgesehene Verpflichtung der Arbeitgeber, 
KUndigungen, die ein bestimmtes !l.usmaß erreichen, sowie 
sijmtliche offene Stellen dem Arbeitsamt zu melden, wurde 
gleichfalls auf Grund der Sozialoartnerverhandlungen 
nicht mehr in das Gesetz aufgenommen. Es ist lediglich 
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7 
eine Verordn~ngserm~chtigung enthalten, wonach bei Vor
liegen besonderer arbeits~arktpolitischer Erfordernisse 
durch Verordnung solche Meldepflichten eingeführt werden 
können. Auch die ursprünglich vorgesehene Bestimmung p 

wonach jeder Betrieb seine Altersstruktur an die allge
~eine Altersstruktur des Arbeits~arktes anzugleichen 
h~tte, wurde ersatzlos gestrichen. Wie die Bundeskammer 
in ihrer Stellungnahme dazu ausführte, hätten jene Be
triebe, die verh§ltnism§ßig mehr ältere Arbeitnehmer 
besc~~ftigen, als es der allgemeinen Altersstruktur ent
spricht, die ~lteren Arbeitskr~fte abbauen müssen, damit 
die anderen Betriebe ihrer diesbezüglichen Verpflichtung 
entsprechen könnten. Allein daraus sei die Sinnlosigkeit 
dieser Verpflichtung ersichtlich. 

NOVELLE ZUM ARBEIISLOSENVERSICHERUNGSGESETZ 

Ge~en den in der Novelle vorgesehenen gänzlichen Wegfall 
der Wartezeit hat sich die Bundeskammer in ihrer Stellung
nahme ausgesprochen, weil der mit der Wartezeit verfolgte 
Zweck, alle Fälle vorübergehender Arbeitslnsigkeit von ein 
bis drei Tagen Dauer vom Anspruch auf Arbeitslosengeld aus
zuscheiden, auch heute noch ungeachtet der in anderen L~ndern 
geübten Praxis als zutreffend anzusehen sei. In Anbetracht 
dessen, daß die Arbeitnehmer bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverh§ltnis Abfertigungen, Treueprämien (bei Arbeitern), 
Sonderzahlungen etc. erhalten, kann es kaum als unzumutbar 
angesehen werden, fUr derart ~urze Zeiträume selbst für 
den Lebensunterhalt aufzukommen. Gegen die beabsichtigte 
Aufhebung der Bestimmung über ~as Ruhen des Arbeitslosengel
des bei Gewijhrung einer Abfertigung sprach sich dis Bundes
kammer ganz entschieden aus. Wenn die Abfertigung die Funk
tion hat, Zeiten einer Arbeitslosigkeit bezU~lich des Ent
gelts überbrücken zu helfen und damit das Aufsuchen einer 
neuen ~rbeit ohne überm§ßigen Druck zu ermöglichen, dann 
ist eine Doppelversor~ung durch Gewährung von Abfertigung 
und Arbeitslosengeld nebeneinander ungerechtfertigt. 

NOVELLE ZUM A~BETTSVERFASSUNGSGESETZ 

Den Einwendungen der Bundeskammer Rechnung tragend, wurde 
die im Entwurf beabsichtigte Streichung der bisherigen Re
gelung fallengelassen, wonach Sozialpläne nur für Betriebe 
mit mindestens 20 dauernd be~ch~ftigten Arbeitnehmern durch 
Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden können. Die Bun
deskammer erinnerte in diesem Zusammenhang an 1ie schwie
ri~en und lan~wierigen Verhandlungen über das Arbeitsver
fassungsgesetz vor 2 Jahren, bei denen schließlich Einigkeit 
darDber erzielt we~den konnte, daß rtie Vereinbarung von 
Sozialpl~nen erst ab einer bestimmten Betriebsgr6ße ver
tretbar sei. Der erweiterte Kündigungsschutz ~lterer Ar
~eitskräfte, wonaoh der Umstand einer vielj~hrigen unu~ter
brochenan Besch~ftigungszeit i~ Betrieb oder im Unternehmen 
besonders zu berücksichti~an ist, gilt nur für Betriebe, 
die dem Geltun~sbereich des Arbeitsverfassungsgesetzes unter
liegen, somit nicht für Kleinbetriebe. 
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AR~EITSRUHEGESETZ 

Nach dem Entwurf soll künftig ein einheitlicher Beginn einer 
36-stUndigen Wochenruhe für alle Arbeitnehmer eines Betrie
bes vo~gesehen und fUr alle Arbeitnehmer mit Samstag, 13 Uhr, 

_(es_t,gelegt werden. Hährend dieser ~vochenendruhe soll )<:Unftig 

nur noch dann gearbeitet werden dUrfen, wenn die zu leisten
ien T~tigkeiten entweder schon durch das Gesetz selbst oder 
durch einen - sich seit ca. 3 Jahren i~ Beratung befindlichen -
Katalog von Ausnahmen gestattet sind. Abgesehen davon, daß 
das geltende Recht generell nur eine 24-stündige Ruhe am 
Sonntag kennt - eine Reihe von Sonderbestimmungen treffen 
davon abweichende Regelungen -, soll künftig jede Arbeit 
~~hrend dieser Zeit zusätzlich dadurch erschwert werden, 
daß nur re~elm~ßig geleistete Arbeit von der Gewährung einer 
Ersatzruhe bzw. der Leistung eines "Wochenendzuschlages" 
befreit sein soll. 
Die Bundeswirtschaftskammer hat in ihrer Stellungnahme gegen 
diese, den Notwendigkeiten und Realitäten des Wirtschafts
lebens diametral entgegenstehende Regelung entschieden Stel
lung genom~en. Durch eine derartige starre- Begrenzung der 
Wochenarbeitszeit wUrde den Unternehmungen jede M6glichkeit 
genommen, sich ~ndernden Bedingungen rasch anzupassen und 
sich im Wettbewerb mit Konkurrenten aus L~ndern, in denen 
man in dieser Frage flexibler ist, zu behaupten. 

I NSOLVENZ-ENTGELTßIC!-ERUNGSGESElZ, 

Nach dem Entwurf eines Bundesgesetzes liber die Sicherung 
von ArbeitnehmeransorUchen im Falle der Insolvenz des Ar
beitgebers sollen Forderu~gen aus dem Arbeitsverh1ltnis 
gegenUber dem Arbeitgeber 8uf Antrag des Arbeitnehmers vom 
Arbeitsamt befriedigt werden. Die hiezu erforderlichen Mittel 
sollen einem durch einen Zuschlag zum Arbeitgeberbeitrag 
zur Arbeitslosenversicherung zu finanzierenden Fonds ent
nommen werden. 

In ihrer Stellungnahme verwies die Bundeswirtschaftskammer 
darauf, daß schon nach dem geltenden Insolvenzrecht die 
Forderungen der Arbeitneh~er gegenJber den abrigen Gl!ubi
gern derart bevorzugt sind, daß zusätzliche Ma31ahmen zur 
Sicherung dieser Forderungen nicht erforderlich seien. So 
wurde schon durch die Novelle 1959 ein tiefgreifender Ein
griff in das System der Konkursordnung, die die Gleichheit 
aller Gl~ubiger ~ls obersten Grundsatz vorsah, zugunsten 
de~ Arbeitnehmerforderungen vor~enommen.Die aus demselben 
Jahr stammenden Wert grenzen in der Konkurs- und Ausgl~ichs
ordnung wurden inzwischen durch die Wertgrenzennovelle 1976 
den ge2.'1.derten Verhältnissen angepaßt, so daß eine d.erart 
einschneidende und ausschließlich zu Lasten der Arbeitgeber 
vorgesehene Maßnahme entbehrlich erschiene. 
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MEDIENMt~ARBEI~ERG~SETZ 

Dieser Gesetzesent\1urf basiert auf einer Entschließung des 
Nationalrates, wonach fUr journalistisohe und programmge
stalten1e Mitarbeiter von Medienunternehmungen in einem 
eigenen Gesetz sozialrechtliche Schutzmaßnahmen verankert 
werden sollten. Der Entwurf geht jedoch nach Meinung der 
Bundeswirtschaftsk~mmer weit Uber diesen Auftrag hinaus 
und sieht wsitreichende soziale Schutzrechte auch für jene 
Mitarbeiter von Medienunternehmungen vor, die als sogenann
te "Freie Mitarbeiter" auf Grund von Werks- oder Honorarver
einbarungen in diesen Unternehmungen t~tig sind. Eine neuer
liche Uber~rbeitung des gesamten Entwurfes sollte vorgenom
men werden ~ damit den über'aus spezifischen Verhältnissen 
in Medienunternehmungen entsprechend Rechnung getragen wer
den kann . 

. F AM ILIEJ'!LASTENA U SGLF;.IC!j§.Crfi,~~TZ 

Anstelle der bisherigen Zweiteilung familienpolitischer 
Na~~nahmen einerseits in steuerliche Begüns.tigungen (Kinder
~~setzbeträge) und andererseits in direkte Leistungen aus 
dem Familienlastenausgleichsfonds soll unter Wegfall der 
bisherigen KinderabsetzbeträG8 eine einzige, allerdings 
e-h~hte und einheitliche Leistung aus dem Familienlasten
ausgleichsfonds treten. Die Mehrbelastung des Familienlasten
ausgleichsfonds soll dadurch ausgeglichen werden, daß der 
3U.'1d l<ünftig ctell Ausglei'Jhsfonds für Familienbeihilfen jenen 
Betrag überweist, der ihm bisher durch die Gewährung der 
steuerlichen Kinderabsetzbeträge entgangen ist. Die Bundes
kam~er sprach sich dagegen aus, daß dieser Bundesbeitrag 
künftig in absoluter Höhe festgesetzt wurde, mit der offen
kundigen Absicht, diesen später nicht mehr zu valorisieren. 
Weiters verwies sie in ihrer Stellungnahme darauf, daß mit 
den geplanten Änderungen der schon mit der EinI<ommensteuer
reform 1972 beschrittene Weg, in der Einkommenbesteuerung 
das Prinzip der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen 
zu vernachl~ssigen, weitergefGhrt und Hinkunft bei der Ver
teilung der Steuerlast keine Rücksicht mehr auf den Familien
erhalter genommen werde, so daß von einer familiengerechten 
Besteuerung nicht mehr gesprochen werden kanne. 

ARBEITSMARKTFÖRDERU~GSGESETZ-NOVELLE 

Die Bundeskammer sprach sich in ihrer Stellungnahme gegen 
den Nov-el1enent'"rurf aus, der auf ein gänzliches Verbot der 
Uberlassung von Arbeitskräften abzielt. Sie verwies hiebei 
darauf, d~ß damit ein ganzer Berufsstand, der 165 Unternehmen 
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mit ca. 7.000 Arbeitskräften umfaßt? liquidiert und ~uch 
die sogenannte echte Arbeitsleihe, die im Rahmen der gewerb
liche~ Nebenrechte erfolgt, verboten werden würde. Die Bun
deskammer ijußerte ihre schwerwiegenden verfassungsrechtlichen, 
wirtschafts- und sozialpolitischen Bedenken, erklärte aber 
ihre Bereitschaft? an der Beseitigung von Unzulänglichkeiten 
im Bereich der Arbeitsleihe konstruktiv mitarbeiten zu wollen. 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

U r lau b s g e set z e 

Im Februar 1976 sandte das Bundesministerium für soziale Ver

waltung einen Entwurfe betreffend eine Vereinheitlichung des 

Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung, auso 

Darin war vorgesehen, das Urlaubsrecht für Arbeiter und Ange

stellte auf eine einheitliche gesetzliche Grundlage zu stellen. 

Der Mindesturlaubsanspruch sollte auf 24 werktage erhöht werden~ 

nach 20 Dienstjahren sollten alle Arbeitnehmer Anspruch auf 

30 Werktage Urlaub haben. Die Anrechnungsb~stimmungen von Vor

dienstzeiten sollten vor allem für Arbeiter verbessert werden. 

Dazu kam die Regelung der Freistellung von Arbeitnehmern zur 

Pflege von Familienangehörigen. 

Der Arbeiterkammertag begrüßte die Hauptziele des Entwurfes, 

weil sie eine Verbesserung der Rechtsstellung aller Arbeit

nehmergruppen mit sich bringen würden. Insbesondere wurden 

die Beseitigung ungerechtfertigter Unterschiede im Urlaubs

recht und die Einführung des vierwöchigen Mindes·turlaubes 

begrüßt. 

Zu einzelnen Punkten des Entwurfes erstattete der Arbeiter

kammertag unter anderem folgende Vorschläge: 

Einführung des vierwöchigen Mindestur1aubs auch für 
Heimarbeiter, Bauarbeiter.und Landarbeiter ab Jänner 1977; 

genauere Bestimmung der für das Urlaubsausmaß anzu
rechnenden Schulzeiten~ 

unbegrenzte Anrechnung aller Vordienstzeiten~ 

genauere Bestimmung über die Voraussetzungen für einen 
Zusatzurlaub; 

verbesserung der Möglichkeiten des Arbeitnehmers, seinen 
Interessen bei der Festlegung des Urlaubszeitpunktes 
zum Durchbruch zu verhelfen; 
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Änderung der Bestimmung über den Urlaubsverfalli 

Regelung des Verhältnisses Kündigungsfrist-Urlaub; 

Regelung des Widerrufrechtes und des Rückrufrechtes; 

Verhinderung jeglicher Möglichkeiten d(3s Arbeitgebers, 
den Arbeitnehmer zur Urlaubskonsumatioll. bei betrieblichen 
Schwierigkeiten verhalten zu können 7 

Ergänzung der Bestimmungen über die Urlaubsentschädigung; 

Einführung einer Urla,ubsabfinduD.9 auch o(:::i vorzeitigem 
Aust.ritt; 

Sicherung bestehender Ansprüche von Arbeitnehmergruppen 
auf Freizeit zur Pflege von Familienangehörigen; 

bessere Anpassung der Urlaubsvorschriften an die Arbeits
verhältnisse der Hausbesorger und Hausgehilfen~ 

Im Mai 1976 fanden auf Grund einer RegiE:rungsvorlage Ver

handlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 

bezüglich des neuen Urlaubsrechtes statt:, an denen auch Ver

treter des Arbeiterkammertages teilnahmeri. Dabei wurden zwar 

in einigen Punkten Kompromisse mit der Arbe:Vcgebersei te ge-

schlossen, doch konnten in wichtigen Fragen - zum Teil 

über den Entwurf hinaus - Ver,besserungen für die Arbeit

nehmer durchgesetzt werden. Am 7"Juli 1976 verabschiedete 

der NaJciona1rat das Bundesgesetz. bet:reffend die Vereinheitlichung 

des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung 

(BG BI D Nr . 390) ~ 

Entsprechend den Forderungen der In·teressenvertretungen der 

Arbeitnehmer wurden auch das Lcmda:;:-bei ts- und das Heim-

arbei tsg'esetz an die Bestimmungen des neuen Urlaubsgese·tzes 

angepaßt. Die diesbezüglichen Novellen wurden am 7.Juli 1976 

vom Nationalrat beschlossen und als Nr.392 und Nr.391 im 

Bundesgesetzblatt kundgemach-t. Damit konn"ce sichergestell t 

werden, daß die Verbesserung"en v die das neue Urlaubsrecht 

bringt, ab 1.Jänner 1977 auch den Land- und Forstarbeitern 

sowie den Heimarbeitern zugute kommen.· 

Der Entwurf einer Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz sah im 

wesentlichen eine Erhöhung des Urlaubsausmaßes auch für Bau

arbeiter vor. Darüber hinaus wurden auch Klärungen bezüglich 

des Geltungsbereiches und Korrekturen auf dem Gebiet der Anwart

schaften auf den Zuschlagswert vorgenommen, um die Gebarung 

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)14 von 46

www.parlament.gv.at



13 

der Bauarbei"ter-Urlaubskasse zu erleichtern. Dem Novellen

entwurf konnte vollinhaltlich zugestimmt werden~ 

Die Novelle wurde am 7.Juli 1976 beschlossen (BGBl.Nr.393); 

sie trat mit 27.Dezember 1976 in Kraft. 

Durch eine Verordnung des Bundesministers für soziale Ver

waltung. betreffend Festsetzung des Zuschlages gemäß § 21 

Abs.l und der Anwartschaften auf die Zuschlagswerte gemäß § 4 

Abs.2 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972, wurden die Grund

lagen für die Berechnung des Urlaubsentgeltes nach dem 

Bauarbei ter-'Urlaubsgesetz festgelegt. Der Österreichische 

Arbeiterkammertag trat in seiner Stellungnahme, die im 

Einvernehmen mit der Gewerkschaf"t der Bau- und Holzarbei ter 

abgegeben wurde; dafür ein, die zuschläge und die Anwart

schaften so festzulegen, daß diese für.Arbeitnehmer mit 

demselben Urlaubsausmaß gleich sind. 

A r bei t s ver f ass u n g s g e set z -
N 0 v eIl e 1976 

Mit einer Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz sollte eine 

Verstärkung des Kündigungsschutzes für ältere Arbeitnehmer 

herbeigeführt werden. 

Die Zielsetzung des Gesetzentwurfes entsprach den wiederholten 

Forderungen des Arbeiterkammertages nach einern weiteren 

Ausbau des Arbeitsplatzschutzes und wurde daher in der Stellung

nahme begrÜßt. Allerdings wies der Arbeiterkammertag darauf hin, 

daß der notwendige Schutz älterer Arbeitnehmer mit einer 

Novellierung des Arbeitsverfassung"sgesetzes allein nicht zu 

erreichen iste DieserSchutz muß vielmehr in ein Gesamtkonzept der 

Arbeitsplatzsicherung für alle Arbeitnehmer einbezogen werden, 

das es ermöglicht, auch auf die Schutzbedürftigkeit anderer 

Arbeitnehmergruppen Bedacht zu nehmenD In diesem Zusammenhang 

wurde auf das in internationaler Sicht immer gewichtiger 

werdende Problem der Jugendarbeitslosigkeit verwiesen. Nach 

Auffassung des Arbeiterkammertages sind neben arbeitsmarkt

politischen Maßnahmen insbesondere Reformen im Rahmen des Ar-
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beitsvertragsrechtes erforderlich, um den Arbeitsplatzschutz 

für alle Arbeitnehmer zu verbessern. 

Die Notwendig'kei t ergänzender arbeitsvertragsrechtlicher 

Sicherungen ergibt sich vor allem aus dem Umstand, daß der 

Kündigungsschutz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz auf jene 

Arbeitnehmer beschränkt ist, die in betriebsratspflichtigen 

Betrieben beschäftigt sind. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wurden verschiedene 

Ergänzungs- und Änderungsvorschläge erstattet, insbesondere 

wurden Bedenken gegen die Festlegung zweier Kriterien für den 

besonderen Kündigungsschutz - nämlich einerseits "eine vieljährige 

ununterbrochene Beschäftigungszeit im Betrieb" und anderer-

seits "die wegen des höheren Lebensalters zu erwartenden 

Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß" 

- erhoben, weil eine solche Regelung in der Praxis zu einer 

Verschlechterung der Rechtsprechung führen könnte. Um diese 

sicher nicht beabsichtig,te Konsequenz zu vermeiden, sollte 

das Erfordernis der vieljährigen Beschäftigungszeit im Ge

setzestext entfallen. 

Die Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz wurde - mit gering

fügigen textlichen Änderungen im Sinne der Vorschläge des 

Arbeiterkammertages - am 7.Juli 1976 (BGBl.Nr.387) vorn National

rat beschlossen. 

B und e s g e set z übe r das I n t ern a t i 0 -

n ale P r i v a t r e c h t -----------------------------------------------------------------

Der Entwurf regelt die Frage, welches Recht auf Sachverhalte 

mit Auslandsberührung anzuwen~en ist. Er beschränkt sich dabei 

auf jene Rechtsvorschriften, die dem Privatrecht zugezählt 

werden. Die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einer Rechts

ordnung sowie das für internationale Sachverhalte geltende 

Verfahrensrecht (=Zivilprozeßrecht) werden vorn Entwurf weder 

erfaßt noch näher geregelt. 
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Der Arbeiterkammertag wandte sich in seiner Stellungnahme 

gegen die vom Entwurf vorgeschlagene Konzeption, daß auch zur 

Bestimmung des auf Arbeitsverträge anwendbaren Rechtes primär 

die Rechtswahl durch die Parteien maßgeblich sein sollo 

Seiner Meinung nach wäre am Recht des Arbeitsortes anzuknüpfen 

und die Rechtswahl nur ausnahmsweise in engbegrenzten Fällen 

zuzulassen. Das verlangt insbesondere der Schutz des Arbeit

nehmers vor einer Übervorteilung durch den ArbeitgeberQ In 

jenen Fällen, in denen die Rechtswahl zulässig sein kann, 

muß diese jedoch immer schriftlich erfolgen. 

VERÄNDERUNGEN DER RECHTSLAGE 

Die noch im Jahr 1975 übermittelten Entwürfe einer Novelle zum 

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) 1958 und zum Arbeits

marktförderungsgesetz (AMFG) sind nach parlamentarischer Be

handlung mit 1.Juli 1976 in Kraft getreten und beinhalten 

folgende wesentliche Punkte: 

Die N 0 v eIl e zum 
f ö r der u n g s g e set z 

A r bei t s m a r k t -
sie h t vor 

- Vereinfachung und Beschleunigung des Förderungsverfahrens. 

- Ausbau der Informationsmöglichkeiten, insbesondere der be-
ruflichen Information. 

- Intensivere Beobachtung der Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

- Neuregelungen bei der entgeltlichen Arbeitsvermittlung. 

- Verstärkte Mitwirkung bei der Einführung von Kurzarbeit .. 

- Verordnungsermächtigung des Sozialministers für d1e Meldung 
beabsichtigter Freisetzung von ArbeitsKräften sowie offener 
Stellen und freier Lehrstellen. 

Die N 0 v eIl e zum 
sich e run g s g e set z 

A r bei t s los e n ver -
1958 sie h t vor 

- Wegfall der Wartezeit von 3 Tagen. 

- Erhöhung des Grundbetrages in der niedrigsten Lohnklasse. 

- Erweiterung des Kataloges Rahmenfrist-Erstreckungsgründe. 

- Kein Ruhen des Arbeitslosengeldes mehr, wenn eine Ab-
~ertigung gewährt wird. 

- Anspruch auf Karenzurlaubsge~a aucn für Adoptivrnütter. 
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Ins 0 I v e n zEn t gel t s ich e run g s 9 e-
~_~_!_~ __ J~~§§l _____________________________________________ _ 

Der Entwurf, der in den Grundzügen den vom österreichischen 

Arbeiterkammertag ausgearbelteten Vorschlägen entspricht, 

wurde sehr begrüßt~ well er einen wichtigen Schritt zur Ver

besserung des Entgeltschutzes für die Arbeitnehmer darstellt. 

Einleitend wurde festgestellt, da.ß der Österreichische Ar

beiterkammertag sich der Tatsache bewußt ist, daß mit diesem 

Gesetz nicht alle Probleme gelöst werden können, die sich bei 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten bzw~ Insolvenzen des Arbeit

gebers für die Arbeitnehmer ergeben, und er in diesem Zusammen

hang die" Auffassung vertrete, daß in erster Linie versucht 

werden sollte, lebensfähige Betriebe zu erhalten und dadurch 

die Arbeitsplätze in solchen Betrieben zu sichern. Trotz der 

auch von ihm betonten Reformbedürftigkeit des gesamten Insolvenz

rechtes hält der Österreichische Arbeiterkammertag aber die 

Schaffung eines wirksamen Entgeltschutzes für so vordringlich, 

daß er dafür eintritt, daß das Konkursausfallge~dgesetz - un

beschadet der allfälligen in diesem Zusammenhang notwendig 

werdenden Änderungen des Konkursrechtes - j edentaJLls vor der 

Gesamtreform verabschiedet wird~ Er verwies in diesem Zusall~en

hang auch auf einige Ergebnisse, die die von der Arbeiter

kammer bei den zuständigen Gerichten in Wien durchg"eführte 

Erhebung brachten und die schwere n finanziellen Belastungen 

der Arbeitnehmer bei Insolvenz ihres Arbeitgebers bestätigen. 

Bei gleichzeitiger Betonung, daß die von ihm übermittelten 

Verbesserungsvorschläge keine Relativierung der entschiedenen 

Befürwortung dieses Gesetzes bedeute~ wurde im wesentlichen 

folgendes bemerkt: 

Der Österreichische Arbeiterkammertag begrÜßt insbesondere 

die vorgesehene Finanzierungsmethode. wonach für den Ausfall 

allein die Arbeitgeber aUPhommen sollen. Hinsichtlich des 

Umfangs der Sicherung trat er dafür ein, daß die Entgelt

sic~erung auf die Arbeitnehmeransprüche im Ausgleich des 

Arbeitgebers ausgedehnt werden sollte, da einerseits lang

jährige Erfahrungen zeigen, daß zahlreiche Ausgleiche in An-
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schlußkonkurse münden, und andererseits vor rechtzeitiger 

Annahme des Ausgleichs keine Exekution geführt werden kann, 

sodaß die Arbeitnehmer auch für ihre bevorrechteten Forde

rungen im Ausgleich derzeit sehr lange Wartezeiten in Kauf 

nehmen müssen. Es wurde auch zur Diskussion gestellt, ob es 

aus Gründen der Rechtssicherheit nicht günstiger wäre, die 

Zuerkennung des Konkursausfallgeldes nicht wie im Entwurf 

bloß an die Bestätigung des Masseverwalters, sondern an 

das Prüfungsverfahren im Rahmen der Konkursordnung zu 

knüpfen. weiters wurden Vorschläge im Zusammenhang mit der 

Ausnahme der leitenden Angestellten vom Anspruch auf Konkurs

ausfallgeld, Vorschläge hinsichtlich der "Möglichkeit der 

Ausdehnung der Sicherung von Entgeltansprüchen, die nach 
-

Konkurseröffnung entstehen, hinsichtlich der zur Erledigung" 

des Antrags zuständigen Behörde, der personellen Erfordernisse 

dieser Behörde sowie hinsichtlich der Übergangsbestimmungen 

des Entwurfs, insbesondere des Umfangs der rückwirkenden 

Leistungen. übermittelt. Außerdem wurde ersucht klarzu

stellen, in welchem Verhältnis die Bestimmungen über die 

Legalzession sowie über die Sicherung von Sozial versicherungs

bei trägen zu den in der Konkursordnung festgeleg"ten Rängen 

stehen. Schließlich wurde die Auffassung vertreten, daß diesem 

Gesetzesentwurf wegen der Neuartigkei-t der Materie sowie wegen 

der vielfältigen interdisziplinären verzahnung (Arbeitsrecht, 

Konkursrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Sozialversicherungs

recht) besonders umfassende Erläuterungen beigegeben werden 

sollten. 

E n t w u r f e i n e r 

b e i t s m a r k t fö r d 

z ü g I i c h d e s V e 

N 0 v e I 

e r u n g s 

r b 0 t e s 

I e z 

g e s e 

d e r 

u m 

t z 

Ü 

A r -

b e -

b e r -

1 ass u n g von A r bei t s k räf t e n (L e i h -

arbeit) 
-----------------------------------~---------------------------

Der Entwurf hat das grundsätzliche Verbot der Überlassung von 

Arbei"t.skräften (sogenannte Leiharbeit) zum ziel. Nur in be

stimmten, im Gesetz genannten Fällen soll das Überlassen von 

Arbeitskräften an andere erlaubt sein (zB im Bereich der Ge-
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sundheitsfürsorge und sonstiger sozialer Hilfe)~ in Einzel .... 

fällen soll auch das Sozialministerium durch Bescheid Aus

nahmen vorn Verbot zulassen könneno 

Die Übertretung des Verbotes der Überlassung von Arbeitskräften 

soll zu einer Bestrafung des Uberlassers führen, die sozial

rechtlichen Ansprüche des "entliehenen" Arbeitnehmers hingegen 

sollen durch Solidarhaftung von Überlasser und Beschäftiger 

sowie durch zwingende Anwendung des Kollektivvertrages der 

Beschäftigerfirma möglichst weitgehend abgesichert werdeno 

In seiner Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf stellte 

der Arbeiterkammertag fest, daß das grundsätzliche Verbot 

der sogenannten "Leiharbeit" einer Forderung der Arbeitnehmer

vertretungen·entspricht, die zuletzt beim 8a Bundeskongreß 

des Österreichischen Gewerkschaftsbundes erhoben wurde. Als 

Begründung für diese Haltung wurde angeführt, daß im Bereich 

der sogenannten Leiharbeit erfahrungsgemäß markant hohe 

Zahlen von verletzungen der Rechte der Arbeitnehmer festzustellen 

sind, daß die betriebliche Solidarität· durch dieses Phänomen 

geschwächt wird, und daß auch in arbeitsmarktpolitischer Hin

sicht die "Leiharbeit" schädlich ist; da sie auf Dauer gesehen 

zu einern Abbau von sicheren Arbeitsplätzen führt 0 Beispiele 

im Ausland haben gezeigt, daß diese Mißstände nicht durch 

"Mibrauchsregelungen" bei einer grundsätzlichen Erlaubnis von 

Leiharbeit zu beheben sind, sondern nur durch ein Verbot. 

Bei dieser aUßerordentlich positiven Haltung zu diesem Gesetzent

wurf wurden in einigen Detailfragen Änderungsvorschläge vorgebracht. 

Durch Klarsteilungen sollen vor allem die Voraussetzungen für 

eine ausnahmsweise Einzelgenehmigung durch das Sozialministerium 

sowie die Rechtsfolgen einer verbotswidrigen Beschäftigung 

deutlicher gemacht werden. 

Da der Entwurf des Sozialministeriums im Begutachtungsverfahren 

von der Arbeitgeberseite, aber auch von anderen Stellen, abgelehnt 

wurde, sind vo~ der Verwirklichung dieses Gesetzesvorhabens 

noch weitere Verhandlungen erforderlich. 
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"- - -- -_ .. __ .---"- ~-----~ - _._. ----

E n t w u r f e i n e s B u n d e s g e s e t z e s Ü b e 

d i e w ö c h e n t 1 i c h e R uh e z e i t u n d d i e 

A r bei t s ruh e a n F eie r tag e n (Arbeitsruhe-
~~~~~~:~~gl ___________________________________________________ _ 

Durch ein Arbeitsruhegesetz soll das Gebiet der Sonn- und 

Feiertagsruhe neu geregelt werden. 

Der Arbeiterkammertag begrüßte in seiner Stellungnahme den 

gegenständlichen Entwurf vor allem deswegen, weil damit das 

derzeit äußerst unübersichtlich geregelte Gebiet der Sonn- und 

Feiertagsruhe neu gefaßt wird, und weil der Entwurf vom Grund-

satz der 36-stündigen Wochenruhe zum Wochenende, beginnend 

r 

mit 13 Uhr am Samstag, ausgeht. Es wurde die Hoffnung ausge

sprochen p daß der gegenständliche Entwurf~bald in Kraft treten kann, 

und daß die notwendigen Verhandlungen über einzelne Ausnahme

bestimmungen für den Ausnahmenkatalog zügig fortgesetzt werden. 

In verschiedenen Einzelfragen erstattete der Arbeiterkammer-

tag Änderungsvorschläge, vor allem in folgenden Angelegen-

heiten: 

- Das Verhältnis des Kollektivvertrages zu der Möglichkeit, 

aufgrund einer Ausnahmebestimmung auch während des Wochenendes 

Arbeiten durchzuführen, ist zu klären (§ 2 Abs.6); 

- die Bestimmungen über die Ersatzruhe sind so zu gestalten, daß 

eine Benachteiligung eines Arbeitnehmers, der vier Stunden 

oder länger während des Wochenendes zu Arbeiten herangezogen 

wird, gegenüber einem anderen, der nur weniger als vier 

Stunden zu arbelten hat, ausgeschlossen ist; 

die Sonderregelungen für bestimmte Betriebsartensowie beim 

durchlaufenden Schichtbetrieh sind so zu gestalten,da.'3 zwar 

den unbedingten Erfordernissen R~chnung zu tragen ist, daß 

aber möglichst weitgehend das Prinzip der 36stündigen Wochen

ruhe verwirklicht wird; 

- der Arbeltgener sull verpflichtet werden, den Betriebsrat 

von sämtlichen Angelegenheiten im Bereich von Ausnahmen von 

der wochenendruhe (Anträge art das Ministerium etc.), sofort 

zu verständigen; 
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- die Strafbestimmungen sollen wirksam gestaltet werden; 

- die bisher bestehenden Möglichkeiten für den Landeshaupt

mann, für einzelne Gewerbe- und Handelsbetriebe Sonder

regelungen, vor allem im Interesse des Fremdenverkehrs zuzu

lassen, soll zwar grundsätzlich beibehalten werden, doch 

sollte unbedingt eine Sichtung der derzeit bestehenden Aus

nahmegenehmigungen vor Delegierungen der diesbezüglichen 

Befugnisse erfolgen; 

- das Arbeitsruhegesetz soll grundsätzlich all jene Arbeit

nehmer mit seinem Geltungsbereich umfassen, für die auch das 

Arbeitszeitgesetz anzuwenden ist, aus verfassungsrechtlichen 

Überlegungen würde aber auch einer Geltling des Gesetzes für 

alle Betriebe von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Ländern 

zugestimmt werden. 

Die Verhandlungen über den Gesetzentwurf laufen auch nach 

Abschluß des Begutachtungsverfahrens weiter. Vor allem sind 

noch schwierige verfassungsrechtliche Fragen des Geltungs

bereiches und der Vollzugskompetenz zu klären. 

E n t w u r f ein e s B und e s g e set z e s 

b e t r e f f end den s 0 z i aIr e c h t 1 ich e n 

S c hut z von j 0 u r n a 1 ist i s c h e nun d 

pro g r a m m g e s tal t end e n Mit a r bei t ern 

von M e die nun t ern e h m e n (Medienmitarbeiter-
g~~~!~l ________________________________________________________ _ 

Der Entwurf enthält vor allem Regelungen fü,r die sogenannten 

"freien Mitarbeiter" in den Medienunternehmungen. Darüber 

hinaus finden sich in ihm auch Bestimmungen (vglo § 23) hin

sichtlich jener journalistischen und programmgestaltenden 

Arbeitnehmer, für die die Sonderregelung im Artikel 111 Abs.2 

des Bundesgesetzes, BGBl.Nr.4l8/l975 gilt. Zufolge dieser 

Vorschrift unterliegen die vorerwähnten Personen auch dann 

nicht dem Angestelltengesetz, wenn sie zwar mehr als ein 

Fünftel Q aber weniger als die Hälfte der Normalarbeitszeit im 
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Monatsdurchschnitt beschäftigt sind. Nach dem vorliegenden 

Entwurf sollen die angeführten Arbeitnehmer künftig dem Ange

stelltengesetz mit Ausnahme der Bestimmungen über die Kündi

gungsfrist bzwm -termine (§ 20 AngG) sowie die Abfertigung 

(§ 23 ]l~ngG) unterstellt werden. 

Der Arbeiterkammertag begrüßte den Entwurf im Hinblick auf 

seine Zielsetzungeno Gegen die Definition des Begriffes der 

Arbeitnehmerähnlichkeit "Wurden Bedenken vorgebracht und vor

geschlagen, die entsprechenden Bestimmungen im Dienstnehmer

haftpflichtgesetz und Arbeitsgerichtsgesetz ohne Änderungen 

zu übernehmen. Zu den Bestimmungen wurden Ergänzungen dahingehend 

verlangt. daß den freien Mitarbeitern über ihre Honorare 

Abrechnungszetteln auszustellen sind, die Bestimmungen über 

den Auslagenersatz nicht voll abdingbar sein dürften und die 

Vorschriften über die Abgeltung des Urlaubsanspruches 

auch Regelungen üb~r deren Fälligkeit und Vererblichkeit 

enthalten müßten. Hinsichtlich der verständigungspflicht in 

Bezug auf die beabsichtigte Beendigung der vertragsbe

ziehungen zwischen den Medienunternehmen und den Medien

mitarbeitern vlurde die Schriftform vorgeschlagen. 

Neu g e s tal tun g des F ami 1 i e n las t e n -

aus g 1 e ich s . -----------------------------------------------------------------

Ein dem Österreichischen Arbeiterkammertag im Berichtszeit

raum zur Begutachtung übermittelter Gesetzentwurf sieht eine 

Neuordnung des bisherigen Systems des Familienlastenausgleichs 

durch Steuerabsetzbeträge einerseits und Familienbeihilfen 

andererseits durch Übergang zu lä.ufenden Transferzahlungen 

als alleinige Form des Familienlastenausgleichs voro 

Der Arbeiterkammertag begrüßte in seiner Stellungnahme die 

Zielsetzung des Entwurfes, da durch die Umstellung jene 

Kinder, für die derzeit der Kinderabsetzbetrag infolge zu 

geringen Einkommens der Berechtigten nicht voll ausgeschöpft 

werden kann, in gleicher Weise wie die übrigen gefördert 

werden. Dennoch wies er dauf hin, daß die Neuordnung vor-

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 23 von 46

www.parlament.gv.at



wiegend Gruppen von Selbständigen in der Landwirtschaft zugute 

kommen wird, und daß er daher erwarte, daß über die Neuordnung 

im Sinne des vorliegenden Entwurfes hinaus weitere Leistungs

verbesserungen vorgenommen werden, die dem Umstand Rechnung 

tragen, daß die E'inanzierung des Familienlastenausgleichs

fonds zum weitaus größten Teil von den Arbeitnehmern getragen 

wird. Eine grundlegende Neuerung des Familienlastenausgleichs

rechtes müßte deshalb auch eine gerechtere verteilung der 

Lasten bei der Aufbringung der Mittel herbeiführen. Unabhängig 

von dieser grundsätzlichen Haltung zur Frage der Finanzierung 

des Fonds verlangte der Arbeiterkammertag, daß für eine 

Anpassung der künftig dem Fonds zuzuweisenden Steuerbeträge 

Vorsorge getroffen werden müßte. 

Weiters wurde an grundsätzliche, anläßlich früherer Stellungnahmen 

vorgebrachten Vorschl~ge erinnert und insbesondere verlangt, 

von der Bezeichnung "Pamilienbeihilfe" abzugehen und wieder die 

Bezeichnung "Kinderbeihilfe" einzuführen. Da die Beihilfe dem 

Kind zugute kommen soll, wurde auch die Streichung des § 12 a FLAG 

verlangt, wonach derzei-t ein UnterhaI tsverpflichteter, der selbst 

keine Familienbeihilfe bezieht, die Hälfte des Betrages der 

Beihilfe von seiner Unterhaltsleistung in Abzug bringen kann. 

Ferner erstattete der Arbeiterkammertag Anregungen im Zusammen

hang mit der erhöhten Geburtenbeihilfe, die sich sehr bewährt 

hat. Sie könnte in drei Raten ausbezahlt werden, wovon die 

dritte erst nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes 

fällig sein sollte. Bedingung sollten weiter~ Untersuchungen 

des Kindes bis zum dritten Lebensjahr sein, wodurch frühkind

liche Schädigungen rechtzeitig erkannt und saniert werden könnten. 

Im Hinblick auf die eingeschränkte Zielsetzung des gegenständ

lichen Entwurfs wurde davon Abstand genommen, Vorschläge für 

eine weitergehende Reform des Einkommensteuerrechtes zu er

statten. Der Arbeiterka~~ertag behielt sich jedoch vor, dies

bezügliche Vorschläge zum gegebenen zeitpunkt bekanntzugeben. 

Unabhängig davon müßte im gegenständlichen Entwurf sicherge

stellt werden, daß Arbeitnehmern aus der Disparität zwischen 
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steuerrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen und denen des FLAG 

kein Nachteil entsteht. Es wurde die Auffassung vertreten, 

daß es sich dabei nicht nur um ein Übergangsproblem handle 6 

und einige Vorschläge, insbesondere eine Änderung des § 5 FLAG 

betreffend, dazu erstattet. Im übrigen sprach sich der Ar

beiterkammertag für die Beibehaltung der bisherigen Sonder

zahlungsregelungen bei Familienbeihilfen aus und verwies auf 

seine Forderung, daß für Ausländer der Anspruch auf Familien

beihilfe auch gegeben sein sollte,' wenn Leistungen aus der 

Unfall- o Pensions- oder Arbeitslosenversicherung bezogen werden. 

Die Änderung des Familienlastenausgleichs wurde nach Einspruch 

des Bundesrates vom Nationalrat am 13. Dezember 1977 durch Be

harrungsbeschluß verabschiedet (B~Bl.Nr.6~6) und ist mit 

1.Jänner 1978 in Kraft getreten. 

IAO: A r bei t s - und Ruh e z e i t e n i m 

Die Internationale Arbeitskonferenz (IAO) plante bei ihrer 

64. Tagung im Juni 1978 über ein neues Abkommen o betreffend 

die Arbeits- und Ruhezeiten im Straßentransport, zu beraten. 

Der Arbeiterkammertag wies in einer Stellungnahme zu diesem 

Vorhaben darauf hin, daß die starke Zunahme des Straßenver

kehrs, im besonderen der Straßentransporte, schwerwiegende 

Probleme verursacht, die unter anderem auch sozialpolitischer 

Natur sind. Es tritt nämlich dadurch eine immer größere Be

lastung für die Berufskraftfahrer ein, was zu einer erhöhten 

Gefahr für Leben, Gesundheit und Vermögen dieser Kraftfahrer, 

aber auch zu einer Gefährdung der Allgemeinheit führt. 

Eine wirksame Maßnahme zur Verbesserung der Lage wäre die strikte 

Einhaltung von bestimmten Arbeits- und Ruhezeiten im Transport

gewerbe. Dem stellen sich jedoch in der Praxis verschiedene 

Hindernisse in den Weg: Einmal die geringe Zahl von Kontroll

organen, die für die D~erprüfung der diesbezüglichen Vor

schriften zuständig sind, zum anderen die angespannte 

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 25 von 46

www.parlament.gv.at



24 

Konkurrenzsituation im internationalen Transportgewerbe, zum 

Teil aber auch das durch die ,'1irtschaftliche Abhängigkeit be

dingte Verhalten der Kraftfahrer selbst. Immer wieder muß fest

gestellt werden, daß Kraftfahrer von ihrem Arbeitgeber Auf

träge bekommen, die sie nur unter AUßerachtlassung der be

stehenden Arbeitszeitvorschriften erfüllen können. 

Gerade im Transportgewerbe ist die internationale Verflechtung 

auch in sozialpolitischer Hinsicht besonders augenfällig: Der 

mit der Begrenzung der Arbeitszeit angestrebte Schutzzweck kann 

nämlich nur erreicht werden, wenn auch Arbeitsleistungen, die 

außerhalb des Geltungsbereiches der innerstaatlichen Rechts

ordnung erbracht werden, berücksichtigt und entsprechende 

Kontrollrnaßnahmen in allen betreffenden_Staaten durchgeführt 

werdene Daher ist auf diesem Gebiet das Bestehen von wirksamen 

internationalen Rechtsnormen besonders wichtig, wobei möglichst 

alle im internationalen Verkehr Tätigen erfaßt sein sollen. 

Einer Revision der diesbezüglichen Bestimmungen bei der 

64. Tagung der IAO im Juni 1978 wurde deshalb vom Arbeiter

kammertag vorbehaltlos zugestimmt. 

In Beantwortung eines Fragebogens wurde auf Einzelprobleme 

eingegangen. Vor allem wurde darauf hingewiesen. daß alle 

Kraftfahrer, gleichgültig ob selbständig oder unselbständig 

und ob im privaten Bereich oder im öffentlichen Dienst tätig, 

vom Geltungsbereich der Schutznormen erfaßt sein müßteno 
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ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Auch in den Berichtsjahren 1976/77 sind seitens des öster
reichischen Gewerkschaftsbundes besonders die Mitwirkung 
an der Arbeit der Kodifikation zur Vorbereitung der Kodi
fizierung des österreichischen Arbeitsrechtes und die im 
Rahmen dieser Kommission erzielten Fortschritte, zu erwäh
nen. 

Diese Kommission hat sich in den beiden Jahren unter an
derem mit dem Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die 
Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung 
einer Pflegefreistellung beschäftigte_Weiters befaßte sie 
sich eingehend mit dem Fragenkreis der Beendigung des Ar
beitsverhältnisses, an Hand eines von UnivoProf. Dr. Ru
dolf Strasser (Johannes Kepler-Universität, Linz) erstell
ten Gutachtens und des ersten Teilentwurfes zur Kodifika
tion des Arbeitsrechtes. Bei der gesamten Tätigkeit der Ko
difikationskommission traten die Vertreter der Arbeitneh
merorganisation im Sinne der Beschlüsse des Österreichischen 
Arbeiterkammertages und der Bundeskongresse des Österreichi
schen Gewerkschaftsb1J.ndes für eine weitere Vereinheitlichung 
des Arbeitsrechtes ein. 

Darüber hinaus wäre die laufende Einschaltung des Österreichi
schen Gel.,rerkschaftsb'tmdes in das Begutachtungsverfahren zu 
den verschiedenen Gesetzentwürfen zu erwähnen. Insbesondere 
seien in diesem Zusammenhang nochmals die Vereinheitlichung 
des Urlaubsrechtes l4~d die Einführung einer Pflegefreistel
lung, smJie die Arbei tsverfass'llngsgesetznovelle 1976 und die 
Arbeitsmarktförderungsgesetznovelle 1976 (Schutz der älteren 
Arbeitnehmer) in EriD.nerung zu rufen. Auch die Novelle zum 
Arbeitslosenversicnerungsgesetz und der Entwurf des Insolvenz
Entgeltsi6herungsgesetzes wurde begutachteto Ebenso wurde 
der Entwurf eines Bundesgesetzes über die wöchentliche Ruhe-

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 27 von 46

www.parlament.gv.at



----~ ...... -.. ,- .• _~.- . --* :.-. ...... -.- .-._., ..... _._--_._--.......... ~ .• __ ._ .. -- ----~-- _.~----_ .. _-------'-----------_.- --------------,---------_ .. --------- -- .- -- - ... -

26 

zeit und die Arbeitsruhe an Feiertagen (Arbeitsruhegesetz) 
eingehend behandelto Die Verhandlungen über einzelne Bestim
mungen des Ausnahmekatalogs werden zwischen den zuständi
gen Fachgremien der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und den einzelnen Gewerkschaften laufend fortgesetzt. 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat, wie in den ver
gangenen Jahren, die Stellungnahme der einzelnen Gewerk
schaften zu den verschiedenen Gesetzentwürfen eingeholt und 
sich bemüht, gemeinsam mit dem Büro des Österreichischen 
Arbeiterkammertages zu einer einheitlichen Stellungnahme 
zu gelangen. Hinsichtlich der Begutachtung der einzelnen 
Gesetzesentwürfe sei daher auf die diesbezüglichen Ausfüh
rungen des Österreichischen Arbeiterkammertages verwiesen. 

I' 
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ÖSTERREICHISCHER LANDARBEITERKAMMERTAG 

In den Berichtsjahren 1976 und 1977 sind dem Österreichischen 
Landarbeiterkammertag 282 Bundesgesetz- und Verordnungsent
würfe zur Stellungnahme übermittelt wordeno Dabei wurden zu 
rl.L.'1d 40 Gesetz- bZ'\rl ~ Verordnungsentwürfen ausführlichere Stel
lungnahmen abgegebeno Darüber hinaus nahmen die Landarbeiter
kammern zu den jevJeiligen Landesgesetzen und Verordnungen 

Stellung. 

Zum Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs
rechtes und Einflli'1.rung einer. Pflegefreistellung vertrat der 
Österreichische Landarbeiterk.ammertag die Auffassung, daß das 
Urlaubsausmaß ausschließlich vom Lebensalt~r des Arbeit
nehmers abhängig sein sollte. 

Im Rahmen der Stellungnahme zur 32. Novelle zum ASVG wurde 

die Aufnahme der Weißfingerkrankheit in die Liste der Berufs
krankheiten gefordert. Doch trotz diesbezüglicher Zusagen 

des zuständigen Ressortministers ist es lh'1verständlicherweise 
bisher noch nicht dazu gekommen. Der Österreichische Landar
beiterkarnmertag wird jedoch gerade in· dieser Frage in seinen 
Bemühungen nicht locker lassen. 

Die Novelle 1976 zum Land- und forstwirtschaftlichen Berufsaus
bildungsgesetz wurde in Sozialpartnergesprächen, an denen auch 
der Österreichische Land.arbeiterkamrnertag teilgenommen hat, 
in allen wesentlichen Pu~~ten bereits akkordiert, sodaß eine 
positive Stellungnahme abgegeben werderl kOIh'1te .. 

Gleichfalls positiv beurteilt vrurde die gesetzliche Sicherung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis im 
Falle der Insolvenz des Dienstgeberso 
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Völlig abgelehnt wurde eine im Rahmen einer Novelle zum Mutter
schutzgesetz geplante Rechtsbereinigung im Bereich des 
Landarbeitsgesetzes, die eine Schlechterstellung für einen 
Teil der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer-
schaft gebracht hätteo Diese Bestimmungen.sind schließlich 
auch nicht Gesetz geworden. 
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PRÄSIDENTEillr~ONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSK~~RN ÖSTERREICHS 

... --
Flix das J.~ 1976 kann mit GenugtuUI1[j festgestellt werden, daß 
das bäuerliche Altrenten~robleID endlich - auf der Basis der 
~_. ....._..-.~ .- --.... ~...--....-._, .-....-.-..... ....-.- ...... --. - $'--~ 

Vorschläge der Präsidentenkonferenz - einer zwar nicht voll
ständigen, aber weitgehend brauchbaren Lösung zugeführt wurde, 

Allerdings muBten die Versicherten im Rah.rnen eines Sozial
paketes der 5 .. Novelle zum Bauel'n-PensionsversicherUl1gsgesetz 
Beitragserhöhungen von über ~20 % in Kauf' nehmen" 

rio Umwandlung der Zuschußrenten in Bauernpensionen setzte 
hinter die jahrelangen BemühuIlQ;en der Berufsvertretung einen 
erfolgreichen SchlußpvJlKt. LD den Jahren 1970 bis Herbst 1976 
hatten die bäuerlichen Interessenvertretungen, namentlich (1ie 
Präsidentenkonferenz , eine Unzahl von Ini·~.iati ven zur Lösung 
des ZuschuBrentenproblems gesetzt~ wie den Berichten über die 
soziale Lage in den Vorjahren entnommen werden kann s Noch im 
I-Iai 1976 en'chielt der vom. Bundesministerium für soziale Ver-
wal tung vorgelegte Ent1<1rurf einer 5 .. Novelle zum Bauern-Pensions
versicherungsgesetz keine Umv.Jandlung der Zuschußrenten in Bauern
pensionen" Auf Grund der Standfestigkeit der Berufsvertretllllg 
konnte in monatelangen Verhandlungen im Horbst 1976 Anfang 
Dezember ein psitives und vertretbares Ergebnis erzielt werden, 
das der Nationalrat am 9 .. Dezember 1976 als 5 .. Novelle zum 
B-PVG~ beschloßa 

Durch die langjährige Verzögerung der Lösung für die Zuschuß
rentner erlebten aber rund 410000 Zuschußrentner, das sind 30 % 
der ursprünglichen Zahl, die Altrentenverbesserung nicht mehr~ 

Im Bereich der ?a~~~~:~~~en~~~~~ß sind einige von der 
F-.cäsidentenkonferenz seit längerem verlangte Leistungsver
besserungen anzuerkermen, z .. B" die Verbesserung der Hauskranken
pflege und die Einbeziehlli~g de~ Fischer und Jäger, die über
"Vliegend den Lebensunterhalt ans dieser Tätigkeit bestreiten, 
in die Sozialversicherung .. 

Bei Verhandlungen über die RegierungsvÖrlage der 8$ B-I(vG~

Novelle kOlli~te erreicht werden: Beibehaltung der für Empfänger 
einer Zusatzrente , einer vlitwenboihilfe und einer Elternrente 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz bestehenden günstigen 
Kriegsopfer-Krankenversicherung; AUf:ttechterhaltung der Beitrtags
~eGelung nach Versicherlli~gsklassen für 1977m 
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Im Bereich des ~1:l-_g.~~~_SozialversicAerunfi:Sge&s.etze..§l __ <l~SVGeJ 
konnte die PräsidenterL~onferenz in dar 32~ ASVG.-Novelle eine 
Begrenzung der im Entwurf vorgesehenen Erhöhung der Beiträce 
zur bäuerlichen Unfallversicherung erreichen., Die Forder'lJl1g 
nach Ausfallshaftung des Bundes in der bäuerlichen Unfallver
sicherung zun Ausgleich ihrer Stru1~Gurschwäche ist offenge
blieben .. 

Im Bereich der ~~~itEmarkt~olitik hat sich die Präsidenten
konferenz durch ihre Vertreter im Beirat für Arbeitsmarlct
politik und dessen Ausschüssen für die Erhaltung i111d Förderung 
von Arbeitsplätzen im ländlichen Ramll eingesetzt und in diesem 
Sinn auf das arbei tsmarktpoli tis che Sc hv.Terpunktprogramm 1977 
Eir~luß genommeno Eine Verbesserung der ~rodu1ctivGn Arbeits
platzförderung für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft 
ko~_nte erreicht werden e VerschlechterQngen der Richtlinien für 
Lehrlingsbeihilfen wurde entgegengetreten, leider mit nur teil
weisem Erfolg" 

Anläßlich des EntwUl'fes einer Novelle zum Arbeitsmarktförderune;s
gesetz lehnte die Präsidentenkonferenz die Schaffung staatlicher 
Einrichtungen zur Lehrlingsausbildung im Interesse der bewährten 
wirtschafts- "\..Uld praxisbezogenen betrieblichen Lehrlingsaus
bild"\..UlG abo Entschieden wandte sie sich auch gegen einen Ver
mittll1llgsz'\:!ane; des Arbeitsu.ntes auf VerfügunG der Bezirksver-
"mI tu...ngsbehörde bei Einstellung von Dienstnehmern, vleil das zu 
einer Verletzung der Privatsphäre der Dienstnehmer und zu 
politischem J:lißbrauch der Staatsgewalt fi..iliren könnte .. 

Im Bereich der Familien- und Betriebshil.fe setzte die Präsidenten·· .. ___ -...... _oOU'. __ '-~___....._.....__." _____ ........ ~...._ ___ -~ 

konferenz erfolgreiche InitiaüVen zu einer Verbesserung der Zu
schüsse der Sozialversicherungsanstalt der Bauern" 

Im Lan,AE!.rbeitEe...9J1t l,·mrden arbeitsrechtliche Neuregelungen aus 
dem Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs
rechtes und Einführung einer Pflegefrelstellung (4-wöchiger 
Mindesturlaub, Gleichstellu..D.g von Arbeitern und Angestellten, 
Einf"i:i.hrung eines l~flegeurlaubes) übernommen .. Das bedeutet für 
die Betriebe eine 'Y,reitere Steigerung der Lobnnebenkosten .. In 
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Sozialpartnergesprächen war die Präsidentenkonferenz bemüht, 
eine für die Betriebe tragbare Urlaubsregelung zu finden& 

Der Verfassungsgerichtshof gab mit Erkenntnis vom 601051976~ 
G 10, 11/76-11 den fu""1tri:i.gen der Tiroler Landesregierung zum 
Landarbeitsgesetz nicht statt., Damit wurde bestätigt, daß es 
seit der Bundesverfassungsgesetz-Novelle 197L~ hinsichtiich 
ihres Arbeitsrechtes nunmehr drei Gruppen von Land- und Forst
arbeitern gibt", Diese Rechtszerspli tteru...'Yl(j ist für Dienstnehmer 
,..rie Dienste;eber unbefriedigend .. 

Im Bereich der bxbeits~env~rsi~er~ß wurden durch intensiven 
Einsatz der Präsidentenkonferenz für die Nebenerwerbslandvlirte 
Verschlechterungen verhindert und in Verhandlungen Ver
besse~ungen der Regierungsvorlage einer Novelle zum Arbeits
losenversicherungsgesetz beim Arbeitslosehgeldbezug erreicht: 

* Beibehaltung des Kriteriums der Bewirtschaftung und der 
subsidiär geltenden Einheitswertgrenze .. 

:1< Einhebuuß der Einhei tS1,..rertgrenze um 10 % auf 4L~" 000 S. 

* Beschränlnmg der Anwendung des AusgleichszuL:genrechtes aus 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (Fürsorgerecht) für die 
Bewertung des Einkommens aus Land- und Forstvlirtschaft auf 
Fälle der Notstandshilfe" 

Daß die in der RegierQ'Ylgsvorlage enthaltenen Verschlechterungen 
der Arbeitslosenv8rsicherung von Nebenerwerbslandwirten 
schließlich verhindert werden konnten, geht letztlich auf eine 
Vorsprache VOll Nebenerwerbsland'\'Jirten beim Bundeskanzler zu
rück .. 

11" 

~~\..,hrß.:1977 trat mit Jahresb€lginn die erste Etappe der Umvrand
lung der le.ndwirtschaftlichen Zuschußrohten in Übergangs
pensi.onen in Kraft .. In diesem Jahr faßte die Parlamentsmehrhcit 
auf Grund eines SPÖ-Initigtivantrages angesichts der schlechten 
Finanzlage des BUDfles einen Gesetzesbeschluß~ nut dem die Bei
träge der Versicherten und Dienstgeber zur Sozialversicherung-
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und besonders!, auch die Beiträge in der bäuerlichen Sozialver
sicherung ab 1 .. 1 .. 1978 massiv erhöht werden$, 

Die Präsidenteruconferenz wandte sich mit dem Hinweis auf die 
schon in den letzten JabTen stark ß3stiegenen Beiträge und ouf 
das Ende 1976 abgeschlossene Sozialpaket entschieden in einem 
fundierten schriftlichen Gutachten an den Nationalrat gegen die 
neuerlichen Beitragsbelastungen in der Bauer~~anken- 1.md 
Pensionsversicherungo Trotzdem beschloß die Parlamentsmehrheit 
die Beitragserhöhungon in der Pensionsversicherung.Für den Be
reich der Bauern-KrankenversicherlIDg gelang es, die Beitrags
erhöhungen fast zur Gänze abzu·we:1ren. F·i.ir das Jahr 1978 bleiben 
die Versicherungsklassen als Beitragsgrundlage erhalten .. 

Im 'yer..so~_~!,ecJ1J. trat die Präsiden~enkonferenz ffu- die Be
seitigung von Unßereimtheiten u...nd sozialen Härten 40ei der Er

mittlung des Einkommens bäuerlicher I\rJ~~g§2~!er~~ntn~1: und 
Heeresopfer ein, besonders bei Verpachtungen .. 

In einem Gutachten zum Entvrurf einer Novelle zum B1mdesgesetz 
betreffend Entschädigung für Verbrechensopfer wurde Ver
besserungen für verletzte ~nbeteiligte Personen Qnd'bei der 
unzureichenden Einkommensgrenze zugestimmt" Neuerliche Kritik 
mQ8te jedoch an den zu geringen Entschädigungen von Verbrechens
opfern geübt werdens Bedenken wurden gegen die vorherige Ver
pflichtu...ng der Verbrechensopfer zur Amtshaftungsklage geäußert. 
Die Präsidentenkonferenz schlug auch Hilfeleistungen bei Sach
schäden vor., 

Im Bereich der ~b~itßpar~!Eoli~~ik trat die Präsidentenkonferenz 
neuerlich für die Sicherung der .Arbei tsplätze in ländlichen Raum 
ein.. In di esem Sinne wurden. auf den Entwurf d.es arbei tsmarkt
politischen Schwerpunktsprogrammes 1978 Einfluß genommen und 
im Beirat füx Arbeitsmarktpolitik fiT gezielte Betriebs
förderQngen eingctretGuo 

Zum Entwurf einer Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz be
treffend Verbot der Überlassung von Arbeitskräften CArbeitsleihe) 
verlangte die Präsidentenkonferenz unbehinderte überbetriebliche 
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!'1aschinennutzung "lmc1 Betriebshilfe in der Land- und Forstvrirt
sohaft .. Sie setztCj sich fi5r die Freiheit der ErwerbsbetätigUl'lg 
und Abstelllmg allfälliger Mißstände anstatt eines grundsätz
lichen Verbotes der Üoerlassung von Arbeitskräften eine 

Im Bereich des Arbeitsrechtes bemühte sich die Präsidentenlton-
~._~---.---'- . ._,._------~-

ferenz um die l"1ilderung der Auswirkungen der Zersplitterung des 
Landarbeitsrechtes und die Lösung von Zweifelsfragen .. Anläßlich 
des Entwurfes e5.,ner Novelle zum Mutterschutzgesetz vJUrde eine 
systemvJidrige Zersplitterung des Landarbeitsrechtes auf den Ge
bieten des Mutterschutzes und des gesamten Arbeitnelrmerschutzes 
abgelehnt .. 

Im BereiCh der Arbei~E12senyersic~er~g verlangte die Präsidenten
konferenz eine Verbesserung der AbsicherQ~g der Nebenerwerbs
landvJirte im Falle der Arbeitslosigkei-t" Sie schlug zu diesem 
Zweck die Erhöhung der subsidiären Einheitswertgrenze von 
440000 S auf S 920000 für den Leistungsbezug bei Betriebsbe
vrirtscbaftung vor, was der Anhebung der für Arbeitnehmer 
geltenelen Teilversicherungsgrenze von S 650,- auf 10500,- S ent·· 
sprechen wü..rde .. 

AtJ . .f dem Gebiet des Mutterschutzes erneuerte die Pr,äsidentenkon-
~-.... ~-~----.---~ 

ferenz ihre seit 1973 vertretene Forderung, auch den Bäuerinnen 
und in der Land- und ]'orst'vJirtschaft mittätigen weiblichen 
Familienangehörigen einen fina..~ziellen Beitrag zu zahlen, der dem 
Karenzurlc::lubsgeld für Ar"beitnehmerirmen entsprichto Leider vlurde 
ein einschlägiger parlamentarischer Initiativantrag (Antrag 
NI' .. 33/A der Abgeordneten Helga Wieser und Genossen vom 
6.1001976, II-1L~05 da Boil e XIV~ GPe betreffend Einführung eines 
Karenzgelcles f-Li.r in land- und forstwirtschaftlichen und gm-1orb
lichen Betrieben selbständig erwerbstätige :r-1üttGr und die 
l~derung des FamilienlastenB,usgleichsgesetzes 1967 sowie des 
Arbeitslosenversicherungsgesetz~s 1958) am 30 .. Juni 1977 von der 
Parlamentsmehrheit abgelehnto Dadurth fehlt der notwendige 
l'lutterschutz fi5.r Bäuerilmen weiterhlno 
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VEREINIGUNG ÖSTE1ZREICHISCRER INDUSTRIELLER 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller sieht als frei
williger organisatorischer Zusammenschluß der in Österreich 
tätigen industriellen Unternel~en, ihrer Eigentümer, leiten
den Persönlichkeiten und Führllngskräfte ihre Aufgabe darin, 
die StellQng der Industrie in der österreichischen Wirtschaft 
und im staat zu festigen 'Lmd auszubauen. 

Da der Sozialpolitik immer mehr eine Schlüsselstellung zu
kommt, stellt die sozialpolitische Tätigkeit eine wichtige 
Aufgabe im gesamten Tätigkeitsbereich _der Industriellenver
einigung dar. Längst ist die Sozialpolitik über ihre ursprüng
liche Funktion des Ausgleichs von sozialen Spa~n'\..mgen hinaus
gewachsen. Vias sich in der Sozialpolitik tut, hat Rück\vir
kungen auf .die Vlirtschaftspoli tik llnd die Gesellschaftspoli
tik. Die EntscheidQngen über Erfolg oder Mißerfolg der Be
mühungen um eine Vlirtschaftsbelebung, um. Bekämpfung der In
flation, Anregung der Inves.l::;i tionstätigkei t und Verbesserung 
der W8ttbevl8rbsfähigl~ei t unserer Wirtschaft, letztlich auch 
über Strukturumschichtungen in der gevrerblichen "Vlirtschaft, 
fallen direkt oder indirekt zu einem guten Teil auf dem 
Schauplatz der Sozialpolitik. 

Darüber hinaus vlird auch unsere Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung durch die Sozialpolitik grundlegend beeinflußt. 
Dies gilt sowohl für die Stellung des einzelnen im Betrieb, 
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft, das gilt aber auch 
für die Gesamtstrul-;:tur unserer Wirtschaft. Der V/ei terbestand 
eines freien Unternehm8rtur1s insbesondere der für eine ge
sunde Gesellschaft not\yondigen Vielzahl und Vielfalt von 
Klein- und T\1i ttelbetrieben wird heute auch durch die Sozial
politik gefährdet, weil die Lasten, die sich aus sozialpoli-
+~schen ~~+~c}1~ia;'un7an V_I .:-- .... -!...JJ..!.~I.J ............ -. --6"-' .. - ergeben, für diese BetriebsgröBen kaQlTI 
mehr tragbar sind. 

, i 

i l 
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In der Sozialpolitik fallen aber letztlich auch die Entschei
dungen über die Ausdehnung des Freiheitsraumes des einzelnen 
Menschen, also die Entscheidungen darüber, ob der einzelne 
:rvlensch seine Persönlichkeit entwickeln kann oder nicht Q 

Aus diesen Gründen ist die Vereinigung Österreichischer In
dustrieller auf dem Gebiet der Sozialpolitik bestrebt, für 
ein neues Verständnis des Begriffes "sozial" zu werben~ das 
den Veränderungen in der Gesellschaft und in den Wertvorstel
lungen der Menschen Rechnung trägt. Sie betrachtet es als 
Ziel ihrer Arbeit im sozialen Bereich! möglichst viele Men
schen in den Stand zu setzen, eine individuelle Lebensge
staltung zu verwirklichen, im Berufsleben Arbeitsfreude und 
EntfaltlLngsmöglichkeit zu entwickeln sowie ein Höchstmaß an 
persönlicher Vorsorge für die Fährnisse des Lebens zu schaffen. 
Die Gestaltung der sozialen Sicherheit sollte daher in Zu
kunft mehr als bisher auf die Bedürfnisse des einzelnen Rück
sicht nehmen und einer wahllosen, unverant'vlOrtlichen Inan
spruch~~hme von Gemeinschaftsleistungen vorbeugen. Unter Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Betriebe sollen die qualitativen Aspekte den Vorrang vor 
quantitativen Überlegungen haben. 

Nachstehend jene Teilbereiche der Sozialpolitik, auf denen 
die Industriellenvereinigung im Berichtszeitraum tätig war. 
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Arbeitsrecht -

Die wichtigste arbeitsrechtliche Neuerung im Berichtszeit
raum ~md gleichzeitig eines der bedeutendsten Sozialgesetze 
der letzten Jahre vrar das am 1 •. Jänner 1977 in Kraft getre
tene Gesetz über die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes 
und die Einführung einer Pflegefreist.ellurlg, das neben be
deutsamen Ausweitungen im Urlaubsrecht auch eine weitgehen
de Vereinheitlichung und Angleichung der Rechtsstellung der 
Arbeitnehmergruppen brachte. Damit erfolgte ein bedeutsamer 
Schritt auf dem Vfeg einer Kodifikation des Indi vidualarbei ts
rechtes in Teilen. Es gibt nun für Arbeiter tL.'1d lmgestell te 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ~m wesentlichen ein 
einheitliches Urlaubsrecht. Nach Abschluß des Begutachtungs
verfahrens über den ?Unisterialent'WUrf 'wlJ.rden Verhandlungen 
auf Expertenebene aufgenommen, an denen die Industriellen-

. . ß b l " " t . l' , T'r' l ' ., G vereJ_nlgung ma ge ..... leu oe eJ._lg-c ,'rar. nleoel sOWle ln 7e-
sprächen auf Ebene der Sozialpartner-Präsidenten konnte in 
einer Reihe von ,3achfragen eine weitgehende Annäherung er
zielt werden. Den.noch war eine Gesamteinigung der Sozialpart
ner nicht möglich, weil von Arbeitgeberseite der Termin 
1.Jänner 1977 für die EinfUhru..'1g des vierwöchigen J'v1indest
urlaubes im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation nicht 
akzeptiert '\iTerden kOYL'1te. 

Ende 1976 w"'urde vom Sozialministerj.um der Ent'\iHJ.rf eines Insolvenz
Entgeltsicherungsgesetzes zur Begutachtung ausgesendet, der im 
Rahmen der Entgeltsicher~mg die Einrichtung einer von Arbeit
geberseite fin8.nzierten öffentlich-rechtlichen Versicherung 
zum Schutz von Arbeitnehmeransprüchen bei Zahlungsunfähigkeit 
des Unternehmens vorsieht. Seitens der Industriellenvereinigu..n.g 
'WUrde in ihrer Stellungnal:J.me eine gesetzliche :Neuregelung 
der Materie ZVJar nicht r\...mdweg abgeleh ... ylt, wohl aber \<l\..l.rden 
schvlerv.;iegende Bedenken gegen die vorgesehene Regelung er-
hoben; insbesondere gegen das geplante Finanzierungskonzept, 

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)38 von 46

www.parlament.gv.at



gegen das praxisfremde Verfahren, gegen die vorgesehene 

Ausklammeru..l1.g der leitenden Angestellten sowie schließlich 

gegen die mangelnde Koordinierung mit den Beratungen im 

Justizr'linisteriu1Il Uber die ITovellierung der Konkurs ordnung 0 

In den langwierigen und schwierigen Verhandlu.ngen, die der 

parlamentarischen Verabschiedung vorausgingen, gelang es 

nicht, einen Sozialpartnerkonsens, insbesondere über die 

Finanzierung des sogenannten Insolvenz-Ausfallgeldes, zu er

zielen - die Arbeitgeberseite hatte sich vehement gegen eine 

zusätzliche Belastung und stattdessen für eine Finanzierung 

aus vorhandenen I'Jli tteln ausge,sprochen - doch konnte der ur

sprüngliche Ge,se-ezentwtJ.rf in den Verha~dlun.gen in einigen 

\vesentlichen Punkten an die Erfordernisse der Wirtschaft 

angepaßt vrerden. Das Gesetz ist darm am 1.Jänner 1978 in 

Kraft getreten. 

Im Berichtszeitraum trat ferner eine Novelle zum _''l.rbeitsver

fassun~sgesetz in Kraft, die vor allem einen verbesserten 

KtD.1diglmgsschutz für ältere Arbeitnehmer bewirken soll. 

Im Sommer 1977 \!-mrde weiters der Ent\vl..lrf für ein neues Ar·

beitsruhegesetz zur Begutachtung ausgesandt; der Aussendung 

gingen zahlre::i.clle ßerat1..mgen der Sozialpartner vorauf', , die 

auch im Rahmen des Begutachtu..l1.gsverfahrens fortgesetzt vmrden .. 

Die Industriellenvereinigung "''lird bei den noch ausstehenden 

Beratungen ",.re i -Cer darauf dringen, daß bei Wahrung des dem 

E:n-c"vtUri zugrundeliegenden Arbeitnehmerschutzgedankens praxis

konforme 1..:m.d. fO.r die ~'lirtschaft finanziell und organisatorisch 
+"'-'arr'oa1'"'e- Rr:>O"cl 111'"1g'e· TI zl'ls-:-"'~"1rl;",ti"offiI1'en ;..I ..... O' c.... - .. -0·"-"-'-\,.1 ...... ·• J •• ........... uc' . .:...I.V~l ___ ~ 1 .. .1. ...... 

1977 haben auch Beratu.ngen über eine Neuregelung der Entgel t

fortzahlung im Krankheitsfall begoTh"'1.en. Es geht dabei darum, 

die durch das :8rstattungssys-cem auf'cretenden finanziellen Un-
1 " " -!- b . 1 '1 •• , b ' . 1T ..t. '1 d g~elcngewlcn~e a zuoauen, g elcnzel~lg a er Gle vor~el e er 

versicheru:-~gstechnischen Absicheru..i'lg möglichst zu erhalten. 

Zu III-124 der Beilagen XIV. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 39 von 46

www.parlament.gv.at



38 

In der Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des öster
reichischen Arbeitsrechtes, in der auch die Industriellenver
einigung vertreten ist, wurde der Entwurf eines Arbeitsver~ 
hältnisgesetzes von Univ.Prof.Dr.Mayer-Maly in Verbindung mit 
dem I.Teilentwurf zur Kodifikation des Arbeitsrechtes disku
tiert. Ferner bega~~ die Kommission mit der Beratung des 
Themas "Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses" an Hand eines 
von Univ.Prof.Dr.Strasser erstellten Gutachtens und des IoTeil
entwurfes. 

Arbeitsmarktpolitik 

Im MittelpQ~kt stand im Jahre 1976 ein Novellenentwurf zum 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, der auf eine Beschäftigungs
lenlwng abzielte und damit im Widerspruch zu den Prinzipien 
eines freien Arbeitsmarktes stand. Im Laufe zahlreicher 80-
zialpartnerverhandlungen, an denen auch die Industriellen
vereinigung maßgeblich beteiligt war, gelang es, diesen No
vellenentwurf ganz wesentlich einzuschränken, so daß schließ
lich ein Konsens hierüber möglich war. Übrig geblieben sind 
z\vei VerordnuL'1.gsermächtigungen, ,,,onach der 80zialminister 

. nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik für be
stimmte Bereiche durch Verordnung Informationspflichten des 
Arbeitgebers bei Reduktion der Beschäftigtmg festlegen kann 
und offene Arbeitsplätze, Lehrstellen und sonstige Ausbil
dungsplätzevom Arbeitgebe~ dem Arbeitsamt zu melden sind. 

Ein weiterer Novellenentwurf zum Arbeitsmarktförderungsge
setz, mit dem insbesondere die gewerbsmäßige Überlassung von 
Arbeitskräften verb?ten werden sollte, war Schwerpunkt qes 
Jahres 1977. Ein solches Verbot wü_rde den weiteren Ausbau 
des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols und den Unter
gang eines ganzen Berufsz\lleiges bedeuten. Betroffen wären 
auch ernsthaft jene Industriebetriebe, die die 
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Dienste der ArbeitskräfteüberlasseI' in Anspruch nehmen. Die 
Industriellenvereinigung hat daher in ihrer Stellungnahme 
den EnbVL1.rf mit Nachdruck abgelehnt und Lösungsvorschläge 
zur Beseitigung allenfalls auftretender Ni.ßstände im Rahmen 
der gewerbsmäßig ausgeübten Arbeitnehmerüberlassung angeboten. 
Die Gespräche mit den Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und l~rbei tnehmer ijber eine mögliche j~nderung des Entwurfes in 
Richttmg Zulassung der gevJ'erbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung 
unter bestimmten Voraussetzungen dauern noch an. 

Im Beirat für Arbeitsmarktpolitik, in dem die Industriellen
vereinigung durch 2 Ivlitglieder vertreten ist, war ein wich
tiger Arbeitsschvlerpun..1{t die Beratung ?-es arbei tsmarl{tpoli
tischen SchwerplL~ktprogrammes für 1978 des Bundesministeriums 
für soziale Ver\:ml tung. Die Industriellenvereinigung hat dem 
Beirat im SiYl..ne einer aktiven Arbeitsmarktpolitik Vorschläge 
für das Schwerpunktprogramm vorgelegt l .. md darin betont, daß 
die Probleme, die auf dem Arbeitsmarkt erwartet ,<!erden, nur 
durch eine Wirtschaftspolitik, die die Ertragskraft und die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmer "lieder stärltt und die es 
ih.l1en so ermöglicht, die notvlendigen Investitionen durchzu
führen, gelöst 'i/{erden können. Die Vorschläge der Industriellen
vereinigung sehen im einzelnen insbesondere vor: rasche Ver
besserung der Arbei tsmarld:;statistiken, Koordination der För
derungseinrichb_mgen, Verbesserung des Arbeitsmarktservices 
für Unternehmen, Verstärl{ung des 11i tteleinsatzes für neue 
Arbeitsplätze sowie verstärl;;:te Förderung betrieblicher Bil
dungsmaßnahmen. Zur Ausläl1.derbeschäftigung wurde betont, daß 
die Versorgung der Betriebe mit not".{endigen Arbeitskräften u..."l

bedingt sichergestellt sein muß. Neben der Wahrnehmung der 
Belange der Industrie im Beirat für Arbeitsmarktpolitik hat 
d.ie Industriellenvereinigung im Geschäftsflli~renden Ausschuß 
des Beirates in zahlreichen Sitzungen bei der Beratu..n.g wich
tiger Beihilfebegehren von Firmen und Einrichtungen die In-
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teressen ihrer Mitglieder erfolgrei~h vertreten. Im Ge
schäftsführenden Ausschuß, der sich nicht nur mit der Be
ratung wichtiger Beihilfebegehren, sondern auch mit Grund
satzfragen der Arbeitsmarktpolitik befaßt, wurde im Be
richtszei tra1..illl insbesondere ein neuer Erlaß zur betriebli
chen Lehrlingsförderu."'lg beraten, wobei-es der Industriellen
vereinigu..."'lg gel'\...mgen ist, wesentliche Verbesserungen gegen
über dem Entv\rurf durchzusetzen. Ferner ist die Industriellen
vereinigung in den Ausschüssen für Arbeitsmarktbeobachtung 
und Arbeitsmarktforschung, fUr Fragen der Arbeitsmarktaus
bildung und für arbeits!llarktpolitische-Angelegenheiten der 
Frauen soyrie im Ausländeral.1.sschuß aktiv und ini tiati v tätig. 

Soziale Sic~ill~ 

Zentraler Scl1:vrerpunkt im Bereich der Sozialversicherung vrar 
im Berichtszeitraum die intensive Arbeit an der 32. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Es handelt sich bei 
ihr, ähnlich wie zuletzt bei der 29.ASVG-Novelle, um eine 
!7große" Novelle zum Allgemeinen Sozi2.1versicherungsgesetz, 
'\...L"Yld zvrar 80\"oh1 vom Umfang als auch vom In..h.al t her. Sie ent
hält \"ei treichende und tiefgreifende j:mderungen im Bereich 
des Sozialversicherungsrechtes , j_nsbesondere hinsichtlich 
des Umfanges der Versicherung: der Finanzierung sowie im 
Leistungsrecht. Sie hat daher aucl'J. gleich unmittelbar nach Ver
sendung des lYIinisterialentvfLD."fes hohe "ldellen geschlagen und 
das öffentliche Interesse auf sich gelenkt. 
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In einer ausführlichen Stellungnahme sowie in einer intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit h~t sich die Industriellenvereinigung 
mi t Nachdruck gegen die negativen Aumvirl\.ungen der Novelle 
ausgesprochen. Im Vordergrund der Kritik standen hiebei die 
Beitragserhöhungen, die in den nächsten vier Jahren einen 
Kosten,schub in einer Größenordnung von 10 Mrd. S auslösen wer
den - zusätzlich zu den sonstigen sozialpolitischen Belastun
gen, insbesondere aus dem Urlaubsgesetz, wodurch sich insge
samt eine weitere' Steigerung der Loh..."LYlebenkosten um über 3 
Prozent ergibt. Nachdrücklich ,'lUrden von der Industriellen
vereinigung auch die gesellschaftspolitischen Tendenzen der 
Novelle aufgezeigt : weitere Ausdehn1..mg der kollelctiven Si
cherung zu Lasten der Selbstvorsorge Ul1.d Eigenverant'vlOrtung, 
Zurückdrängung des Subsidiaritätsprinzips zugunsten eines 
umfassenden Versorgungsprinzips, Umverteilung zugu...iJ.sten der 
Pensionisten und zu Lasten der Aktiven sowie Zug zu Nivel1ie
rung (etlva im Hilflosen- u...YJ.d Kinderzuschußrecht). 

Nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens wurde der Ministe
rialentvl1.1rf kräftig umgestaltet, weiters '\Tl...lrde im Zuge der 
parlamentarischen Behandlung ein eigener Unterausschuß einge
setzt, in dem auch die Industriellenvereinigung durch einen 
};xperten vertreten war. In zahlreichen Sitzungen wurde die 
Regier'lmgsvorlage durch über hundert Abänderungsanträge weit
gehend umgestalt:et. Schließlich ist es gelungen, einen Kon
sens z\<lischen Regierung und Opposj_tion zu finden, so daß das 
Gesetz einstimmig vom Pa.rlament verabschiedet ""erden konnte. 
Die Novelle ist am 1.Jänner 1977 in Kraft getreten. 

Nachdem sich im Bereich der Krankenversicherung bereits zu 
Jahresbeginl!. 1976 eine bedrohliche Kostenent'ltlicklung mit De
fiziten in einer Größenordl!.ung von mehr als 1 Mrd.S abge
zeichnet hat und zu End.e 1976 der Sozialminister eine große 
Aussprache über die finanzielle Lage der sozialen Krankenver-
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sicherung einberufen hat, tagten von Jänner bis März 1977 
unter Teiln2hme der Industriellenvereinigung vier vom Sozial
minister eingesetzte Arbeitskreise 1 die die Ursachen der 
Kostenexplosion, die Beziehungen zu den Ärzten, die Aufwen
dungen auf dem Medikamentensektor sowie die Spitalsproblema
tik durchleuchteten. Die Ergebnisse dieser Arbeitskreise blie
ben letztlich Qnbefriedigend; der Hauptgrund hiefür liegt 
wohl darin, daß wegen der engen Verflechttmg aller Bereiche des 
GesuJldhei tssystems die isolierte Betrachtung der Krankenver
sicherung allein, Qnd erst recht eine "sektorale" Betrachtungs
'\\]'eise (j~rzte , Spitäler, Hedikamente) nicht zielführend sein 
ka~~. Als erfreuliches Ergebnis ist aber zu verbuchen, daß 
die von der IndustriellenvereiniglL~g seit Jahren verfochtene 
Fordertmg, zur Lösung des Problems den Hebel bei den Ausga-
ben anzusetzen und eine stärker einnahmenorientierte Kassen
politil~ zu betreiben, sich allmählich durchzusetzen beginnt. 
Die Industriellenvereinigul!g hat auch im Berichtszeitraum wie
derholt auf die Notv!endigkeit neuer Leistungsstrukturen hinge
wiesen und eine RücJ..\:kehr zum Subsidiari tätsprinzip und zu 
verstärkter Eigenvorsorge gefordert. 

Aktivitäten in der 9~1-bstverwaltung der Sozialversicherung 

Die österreichische Sozialversicherung beruht auf dem Prin
zip der Selbstver\valtung, die von Vertretern aus dem Kreis 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgeübt ''lird. Mitarbeitern 

d "M k'··· ri T 1 -I • , 1 . . . d ' . b . un ~un ~lOnarel! ~er __ nQusc~~e~ enverelnlgtmg Sln nle. el 
maßgebliche PQYJ.ktionen übert:ragen. Der SchvTerpunkt der Tätig
keit liegt im Bereich der Krankenversicherung. Durch d.:Ese 
TJIitarbeit im Rahmen der SelbstverwaltUng bieten sich in ein
schlägigen Fragen vor allem auch sehr gute Kontakte zu den 
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Mitgliedsfirmen. Diese zeigen sich besonders in'zahlreichen 

Mitgliederanfragen zu schwierigen sozialversichertmgsrecht

lichen Problemen sowie in häufigen FUrsprachen für die Mit

glieder bei einzelnen ·Sozialversicherungsträgern. 

Arbeitnehmerschutz 

SchvJerpunkt auf diesem Gebiet waren im Berichtszeitraum die 

Beratungen in der Arbeitnehmerschutz-Kommission beim Bundes

ministerium für soziale Ver\val tung über die aufgrund des 

Arbei tnehmerschutzgesetzes zu erlassend~en DurchfU.hru..ngsver

ordnungen, vor allem über eine neue Allgemeine Arbeitnehmer

schutzverordnung. Zu einzelnen Arbeitnehmerschutzvorschrif-

ten ergingen Bestirnmungen, insbesondere die IVTJ\.K-Werte-Liste 1976. 

Ferner nahm die Industriellenvereinigung an mehreren Ausspra

chen der Interessenvertretull.gen der Arbeitnehmer und Arbeit

geber mit der Arbeitsinspektion sowie an der Konferenz über 

die VTahrnehmung des Kinder-, Jugend- und Lehrlingsschutzes 

durch die Arbei tsinspek'cion teil. Diese Aussprachen boten 

Gelegenheit, zu wichtigen Sachfragen aus Arbeitgebersicht 

Stellung zu nehmen und die wichtigen Kontalcte zur Arbei tsin

spektion, denen im Hinblick auf die zunehmende Ausweitu..ng der 

Te:'cig1cei t der Arbei tsinspektorate künftig noch größere Be

deutung zukommen vrird, zu vertiefen. 

Im wichtigen Bereich der betriebsärztlichen Tätigkeit und der 

Arbei·csmedizin hat die Industriellenvereinigung ebenfalls ak

ti v mi tgewj.rkt. Im Rahmen cle s im Jahr 1976 vom Österreichischen 

Bundesinstituts fü:.~ Gesu.udhei tswesen geschaffenen Aus- u..nd 

Fortbildungslehrga.n.ges für Arbeitsmedizin bestand auch im Be

richtszeitr8.l..:U'n vlieder dj.e Gelegenheit, dj.e positive Halt1..mg 

der In.dustrie zur Arbeitsmedizin und zur betriebsärztlichen Tä-
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tigkeit darzulegen. Ferner war die Industriellenvereinigung 
im Ausschuß "Aus- u..nd Fortbildung von Betriebsärzten" des 
oben gena!"l..nten Institutes tätig. \\;ei te re Bemühu..ngen zielten 
darauf ab, freiwillige betriebliche Kooperationen in der 
Arbeitsmedizin durch Beratu...ng und Information zu fördern. 
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